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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-
des

Gemäß $$ 1 und 10 des Landeszustellungs-
gesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der
derzeit gültigen Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung
und

Straßenverkehr vom 11 .11.2011
-Aktenzeic hen 032402084221 ge

gegen:
Herrn

Stefan Gamig
Kirchplatz 8

47929 Grefrath

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehl Rathausmarkt 3,

41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen
werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wo-
chen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 01.12.2011
Kreis Viersen

Der Landrat
lmAuftrag

gez. Erkens

Abl. Krs. Vie. 2011, S.1112

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-
des

Gemäß $$ 1 und 10 des Landeszustellungs-
gesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der
derzeit gültigen Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung
und

Straßenverkehr vom 05.08.201 1

-Aktenzeichen 032401 931 I 5/es
gegen:
Herrn

.Hans Josef Arets
Krefelder Str. 152

41053 Mönchengladbach

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Vier-
sen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,

41747 Mersen, Zimmer 0114 tür den Empfänger
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen
werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig
und vollstrecKQir, wenn nicht innerhalb von 2 Wo-
chen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 24.11.2011
Kreis Viersen

Der Landrat
lmAuftrag

gez. Erkens

Abl. Krs. Vie.2011, S.1112
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntgabe nach $ 3a des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010,
BGBI. I S. 94) über die Feststellung der
U mweltverträ g I i c h ke its prüfu n gs pfl i cht

Gewässerregulierung des Achterberger
Abzugsgrabens und des Landwehrbaches in
Kempen-Tönisberg

Die LINEG beantragt die Genehmigung des Plans
zur Gewässerregulierung des Achterberger
Abzugsgrabens und des Landwehrbaches in
Kempen-Tönisberg. Die Maßnahme dient zur
Optimierung der Vorflutverhältnisse im vorge-
nannten Bereich

Für die Maßnahme ist gem. $$ 3 Abs. 1 Satz 1 und

S 3d UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18 zum UVPG
und $$ 1 und 3 UVPG NRW (Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein-
Westfalen vom 29.04.'1992, GV.NW. S. 175) i.V.m.
Anlage 1 Nr. 3 zum UVPG NRW dann eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund Vorprüfung des Ein-
zelfalls erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
haben kann. Bei dieser Vorprüfung sind die in der
Anlage 2zum UVPG NRW aufgeführten Kriterien
zu beachten.

lm vorliegenden Fall hat die Vorprüfung ergeben,
dass erhebliche nachteilige U mweltauswirkungen
durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten
sind.

Die Maßnahme wird durch einen naturnahen
Gewässerausbau umgesetzt und stellt ein
Umsetzungselement im Rahmen der EU-Was-
serrahmenrichtlinie dar. Sie liegt außerhalb von
ökologisch sensiblen Gebieten. Die Plange-
nehmigung wird erteilt, Belange des Landschafts-
und Gewässerschutzes werden über Neben-
bestimmungen zur Plangenehmigung geregelt.

Gemäß S 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest,
dass für das vorgenannte Vorhaben keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß $ 3a Satz 3 UVPG
nicht selbstständig anfechtbar.

Viersen, 25.11.2011

gez. Ottmann

Abl. Krs. Vie.2O11, S. 1113

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntgabe nach $ 3a des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010,
BGBI. I S. 94) über die Feststellung der
U mweltverträg I ich keitsprüfungspflicht
Nettetal, Grundwasserabsenkung für den
Einbau eines Leichtflüssigkeitsabscheiders
am Königsbach
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW Autobahn-
niederlassung Krefeld, beantragt die wasser-
rechtliche Erlaubnis zur Entnahme und Einleitung
von unverschmutztem Grundwasser. Die Grund-
wasserabsenkung ist zur Sanierung der Ent-
wässerung an derAutobahn A 61 erforderlich.

Für die Maßnahme ist gem. $$ 3Abs. 1 Satz 1 und
UVPG i.V.m.Anlage 1 Nr. 13.3.2 zum UVPG dann
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen,
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der
zuständigen Behörde aufgrund Vorprüfung des
Einzelfalls erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen haben kann. Bei dieserVorprüfung sind
die in derAnlage2zum UVPG aufgeführten Kriterien
zu beachten.

lm vorliegenden Fall hat die Vorprüfung ergeben,
dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten
sind.

Die Grundwasserabsenkung erfolgt zeitlich
begrenzt und dient der Umsetzung einer bereits
planfestgestellten Baumaßnahme.

Gemäß $ 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest,
dass für das vorgenannte Vorhaben keine
Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß $ 3a Satz 3 UVPG
nicht selbstständig anfechtbar.

Viersen. 23.11.2011

gez. Ottmann
Abl. Krs. Vie.2011, S. 1113

1113



Bekanntmachung des Abfallbetriebs des Kreises Viersen (ABV)

Gemäß $ 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NW wir hiermit öffentlich bekannt gemacht:

1. Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)
AKTIVA PASSIVA

31,1Z.ZU]U JI.|Z.ZUVJ
€ €

3r.'tz.zulu Jr.rz.zuug€€
l. lHllceveauöcElt

l. Sehanlagen
1.crund3tück./Entlorgunglolnrlchlungen 154.053,00 162.198,0(
2. Nachso4selnrlchtunocn 20.963,00 27.271,04
3. B€trlebs und c&hätt$u3d,lttung 614,00 701,0(

1?553OpO 19O1?0r0(

ll. Flnanänlaoan
1. Inhabor$huldv.Echrclbung 8.000.000,00 10.0@.@0,0(
2. aBv-Fonds 31.169.298.40 31.169.298.4(

39.169.298,40 41.16

B. UMLAUFVERMÖGEN
l. Fordsrungen und 3onstlgo Vermögonsgogon3tände

1. Forderungen aus Ll€forungen und L.lstungr 1.559.552,09 2.286.310,3€

2. venschnungskonto Krellk.rt. 137,316,43 6,654,6:
3.sonstlgevefmöOrn.goocnsländc 8.201.631,05 8.427.891,5t

@didH &@r.dr > 1 Jd. 7.s7.u G€ {vj : 7s7916,o€)

@
ll. Kasnbstand.

culhabon bel Kßdltln3tltuten 3.441.812,U 4.334.760,7?

| 42 E94 r^nat,l qß!'tq onq7,

B, BÜCKSTELLUNGEN
l. fürDeponletolgokosten 31.493.592,45 47.159.500,92
2. torRekultlvlsungBrüssenl 915.957,32 3.764.919'28
3. 2um Entgcltrusglelch Kompostlaruni L6{17.1 67,09 1,821.755'00
4, lür den Gabührenausgl?ich

nech 5 6 Abs. 2 KAG 1.117.504'41 1'523.619,72

lür ensllgas

A. EIGENKAPITAL

l. Strmmkepltal
ll. Allgomlne Räcklage

lll. Jahrg3alb.rchus

C. VERBINDLICHKEITEN
eu! Llcferungan und Lolslungil
&€n d! d6 Md < r J*: 1 a2 @.4 € lv.

1.472.650.20 1.466.5s8,80

52.üt0,00
532.113,00

15.364.511.55

52.000,00
529.406,40

2.706.60

r.€ 55€,&€)

94.619,00
54.364.{13.92

Gewann- und verlustrechnung
für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Januar - Dezember

2010 2009

1. Umsatzerlöse

2. sonstige betriebllche Erträge

!

20.086.183,78

241.772,13

20.327.955.91

I

20.229.319,74

408.901,1 7

20.638.220,91

3. Materialaufürand
Aufwendungenfür bezogene Lelstungen 18.796.682,82 19.109.340,61

4. Personalaufirand
a) Gehälter 556.267,48 620.888,28

b) soziale Abgaben und Aufuendungen fül
Aftersversorgung und ftir Unterstüfung 174.1o2,u 176.0/,s,24
dmn lürdie Afiocwelouno: 89.981.00 € (Vj.: I 06.221.83 €)

5. AbschreibungenaufSachanlagen 10.826,20 9.304,51

6. sonstige betrlebllche Aufu,endungen 900.967,25 1.965.562,81

7. a) Erträge aus anderen Wertpapieren
des Finanzanlagevermögens 576.400,00 6u.968,39

7. b) Sonstige ZInsen und ähnllche Erträge 313.183,04 640.658,75

8. Zinsen und ähnllche Aufwendunoen 1.991.76i.30 0.00

9. Ergebnis des VorJahres

1 0. Erqebnls der oewöhnllchen Geschäftstätiokeit

0,00

-1.213.068.94

0,00

2.706.60

1 1. außerordentllche Erträoe 16.5rr.580.49 0.00

12. Jahresoewlnn 15.364.511.55 2.706.60
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Allgemeines

Bilanzierungs-
und Bewertungs-
methoden

Erläuterungen
zur Bilanz

Anhang

Der Jahresabschluss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen für das
Wirtschaftsjahr 2010 wurde entsprechend den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Artikel 16 des
Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in

Nordrhei n-Westf alen - Kommu nales Finanz-managementgesetz NRW - NKFG
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 und den
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanz ist entsprechend der Vorschrift des $ 266, die Gewinn- und
Verlustrechnung entsprechend $ 275 und derAnlagennachweis entsprechend $
285 des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Restbuch-werten.
Zugänge wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf das abnutzbare
Sachanlagevermögen wurden die nach ' 253 Abs.2 HGB planmäßigen
Abschreibungen in linearer Form vorgenommen. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sind zum Nominalwert angesetzt, sonstige
Vermögensgegenstände mit ihrem Barwert bzw. Nominalbetrag zum
Bilanzstichtag. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Anlaqevermöqen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2010 ergibt sich im
Einzelnen aus dem beigefügten Anlagennachweis.

l. Sachanlaqen
Die Sachanlagen beliefen sich zum 31 .12.2009 auf 190.170,00 €. Investitionen
erfolgten in Höhe von 2.594,20 €, durch Abschreibung verringerte sich das
Anlagevermögen um 17.134,20€. Der Wert der Sachanlagen betrug zum

31.12.2010 = 175.630.00 €.

ll. Finanzanlaoen
Die Finanzanlagen hatten zum 31 .12.2009 einen Wert von 41.169.298,40 €,
bestehend aus mehrjährigen Termingeldern und dem ABV-Sonderfonds. Die
Summe der Termingelder verringerte sich um 2.000.000,00 €. Der Wert der
Finanzanlagen betrug zum 31 .12.2010 = 39.169.298,40 €

Umlaufvermöqen
In den Forderunqen aus Lieferunoen und Leistunoen sind i. W. Forderungen aus
Gebührenbescheiden an die Kommunen des Kreises, aus Entgeltanteilen an
den Unternehmerentgelten für die Restentsorgung und die Erträge aus der
Papierverwertung, jeweils für die Monate November und Dezember, enthalten.
Die Forderunoen an den Kreis Viersen ergeben sich als Saldo
(Einnahmeüberschuss) aus dem Verrechnungskonto mit der Kreiskasse zum
Bilanzstichtag. Dieses Konto dient der Abgrenzung der Buchhaltung des
Abfallbetriebes und der Buchführung der Kreiskasse, da die Abwicklung des
gesamten bargeldlosen Zahlungsverkehrs dort erfolgt.
Die sonstiqen Vermöoensqeqenstände reduzierten sich in Höhe der jährlich
fälligen Zahlungsrate für die in 2001 veräu ßerte Deponie Brüggen ll und erhöhten
sich durch Zinsgutschriften aufgrund des veränderten Barwertes zum
Bilanzstichtag und den Zinsansprüchen zum Bilanzstichtag aus Termingeldern
gegenüber den entsprechenden Bankinstituten.
Die Position Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten entspricht den
Salden der laufenden Konten des Abfallbetriebes zum 31 .12.2010 zzgl. dem
Bargeld-Bestand von 32,53 €.
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Eioenkapital

Entwicklung
31.12.2

009
in 1 000

€
584

Abgang
in 1 000€

3

Zuführung 31.12.2010
in 1000€ in 1000€

15.368 15.949
davon:
Stammkapital

Allgemeine Rücklage

Jahresüberschuss

Entwicklung (in 1.000 €)

davon für:

Deponiefolgekosten

Gebührenausgleich
Kompostierung

15.365 15.365

31J2.200 Inanspruch- Zufüh
9 nahme/Auflösung -rung

52

532

0

3

0

0

52

529

Das Stammkapital beträgt 52.000,00 €.
Der allqemeinen Rücklaoe wurde nach Beschluss des Kreistages der Betrag
von 2.706,60 € zugeführt. Sie beträgt demnach 532.113,00 €.
Der Berichtszeitraum schließt mit einem Jahresüberschuss von 15.364.51 1 ,55 €
ab.

Rückstellunqen
31.12.201

0

3526454 364

47 160

1 821 250

2910

19 640 540

15696 29 31 493

36 1 606

61 916Rekultivierung Brüggen | 3765

Gebührenausgleich nach 1523
S6Abs.2KAG

772 367 1 118

sonstige 95 12 47 130

Die Rückstellunq für Deponiefolqekosten wurde entsprechend den geänderten
Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)
zum vorgeschriebenen Stichtag neu berechnet und unter Berücksichtigung der
jährlich notwendigen Aufwendungen mit unterschiedlichen Laufzeiten je
Deponie auf den Barwert abgezinst. Durch die Ermittlung des Barwertes zum
31.12.2010 wurde eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von 14.586 T€
erforderlich. Für die Nachsorgeaufwendungen des Jahres 2010 ergab sich eine
Inanspruchnahme von 1 .1 10 T€.
Eine Erstattung des Niersverbandes für die Sickerwasserbehandlung in 2009
und die Erstattung des Deponiebetreibers für die Mehrkosten der
Sickerwasserbehandlung aufgrund noch nicht zwischenrekultivierter Flächen
auf der Deponie Viersen ll wurden in Höhe von insgesamt 29 T€ zugeführt.

Der Rückstellunq zum Gebührenausoleich Komoostieruno wurde die
kalkulatorische Verzinsung des Bestandes und das Ergebnis der
Spitzabrechnung des Vorjahres zugeführt, die in der Gebühren- und
Entgeltbedarfsberechnung 2010 vorgesehene Gebühren-minderung
entsprechend der verarbeiteten Mengen entnommen.

4AA 6



Erläuterungen
zur Gewinn- und
Verlustrechnung

Der Rückstelluno für d
wurde die kalkulatorische Verzinsung des Bestandes zugeführt und die Kosten
für die bis zum Jahresende 2010 abgeschlossenen Maßnahmen entnommen.
Die Fertigstellung erfolgt in 2011.

Der Rückstellunq für den Gebührenausoleich nach $ 6 Abs. 2 KAG wurden die
kalkulatorische Verzinsung des Bestandes zugeführt, sowie das Ergebnis der
betrieblichen Kostenrechnung und die in der Gebühren- und
Entgeltbedarfsberechnung für 2O1O eingerechnete Gebührenminderung
entnommen.

Die sonstiqen Rückstellunqen sind für noch abzurechnende Kosten des
Wirtschaftsprüfers für die Durchführung der Jahresabschluss-prüfung und die
Kosten der Altersteilzeit vorgesehen.

Rückstellunqen für Pensionsveroflichtunoen werden nicht beim Abfallbetrieb
bilanziert. Die im Abfallbetrieb tätigen Beamten sind im Stellenplan des Kreises
enthalten. Die Aufwendungen des Kreises für die Beamten, einschließlich der
Aufwendungen für Pensions-verpflichtungen werden dem Kreis monatlich über
entsprechende Umlagen vom Abfallbetrieb erstattet. Die Erstattungsregelung für
den Pensionsaufwand ist zum Zeitpunkt der Umstellung des Kreishaushaltes auf
NKF neu gefasst worden. Die Zuführung zur Rückstellung des Kreishaushaltes
ist beim ABV unter den Personalkosten ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferunoen und Leistunoen betreffen überwiegend
Rechnungen aus Dezember 2009.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in der
Erfolosrechnuno für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen
(siehe Anlage)
nach detaillierteren Posten aufgegliedert, die nachfolgend weiter erläutert
werden:

Gebühren aus kommunaler Anlieferuno

Die kommunal eingesammelte @ weicht nur
geringfügig von der geplanten Menge, ist jedoch gegenüber dem Vorjahr
gesunken.
Die Anlieferung der kommunalen Pflanzenabfälle ist sowohl gegenüber der
geplanten Menge, als auch gegenüber dem Vorjahr gesunken.
Die kommunale Papiersammelmenqe ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig

angestiegen.
Die qewerblichen Einzelanlieferunoen von anorganischen Abfällen zur Deponie
Brüggen ll waren 2010 höher als erwartet. Die Anlieferungen organischer

Papier (- 85 %) Gutschrift
KAG-Ausgl.

11 415
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Abfälle zur Sortieranlage am Standort Viersen ll werden durch vertraglich
vereinbarte Mengenzusagen der geplanten Menge angepasst .

Die Erlöse in der Paoierverwertuno sind von der Entwicklung der Marktpreise
abhängig und waren in 2010 etwas höher als geplant.

Sonstiqe betriebliche Erträqe
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten i. W.
- anteilige Erstattung der Sickerwasserbehandlungskosten des

Deponiebetreibers für Flächen auf der Deponie Viersen ll, die noch
nicht zwischen reku ltiviert waren

- Erstattung des Niersverbands für die Sickerwasserbehandlung 2009
- eine Korrektur der Abrechnungsbeträge für Bauschuttanlieferungen zur

Kleinanlieferstelle

Unternehmerentoelte
Die Anliefermenge der kommunalen Elg]entgegg-ng ist gegenüber der
Planung und dem Vorjahr rückläufig. Entsprechend verhält sich das zu
zah lende Unternehmerentgelt.
Die zu zahlenden Unternehmerentgelte für die Komoostieruno sind aufgrund
der etwas geringeren Menge der kommunal angelieferten Pflanzenabfälle
geringfügig niedriger ausgefallen.
Die Schadstoffsammluno aus Haushaltungen wird pauschal abgerechnet
und entspricht daher dem geplanten Ansatz.
Die Entsorgungskosten der illeoal an Kreisstraßen abqelaoerten Abfälle
wurden vom Abfallbetrieb übernommen.

Personalaufwand

Für den Abfallbetrieb des Kreises 2!l!
Viersen sind wie im Vorjahr zehn
Bedienstete tätig.
a) Gehälter
Dienstbezüge Betriebsleitung
Rückstellung f ür Altersteilzeit
Dienstbezüge Beamte
Dienstbezüge Angestellte

2009

52.537,90 € 71.599,34 €
34.383,71 € 82.619,00 €

104.563,84 € 102.645,47 €
364.782.03 € 364.024.47 €
556.267.48 € 620.888.28 €

20.111,51 € 16.525,12€
40.025,91 € 63.547,17 €
66.526,36 € 66.971,58 €
29.843,58 € 26.149,54€
17.595.48 € 2.851.83 €

174.102.84€ 176.045.24€

739ß1l.J,25 296-9,33-52€

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung Sozialversicherungsbeiträge

Betriebsleitung
Beamte
Angestellte
ZVK-Beiträge Angestellte
Beihilfen

Personalaufwand gesamt:

Die Vergütung der Betriebsleitung betrifft ausschließlich Herrn Wernitz. Der
Erste Betriebsleiter erhält vom Betrieb keine Vergütung.

Sonstioe betriebliche Aufwendunoen
Der mengenabhängige Entoeltanteilfürdie Standortoemeinden liegtgeringfügig
über dem geplantem Ansatz.
Die an den Kreishaushalt abzuführende Verwaltunqskosten-erstattuno (für
Sach- und Gemeinkosten)wird nach den Vorgaben der KGSI in Abhängigkeit
von den Personalkosten ermittelt.
Die sonstiqen Verwaltunqs- und Betriebskosten umfassen neben den
allgemeinen Verwaltungs- und EDV-Kosten u.a. Rechtsberatung, Gutachten-
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und Planungskosten, Verbandsbeitrag, Kfz-Kosten, Fahrtkostenerstattungen,
Sachkosten derAbfallberatung, Sitzungskosten, Veranstaltungen, Fachliteratur,
etc. fn den Sitzungskosten sind 230,70 € für Sitzungsgelder und Fahrt-
kostenerstattungen der Betriebsausschussmitglieder enthalten.
Die Zuführunq zur Rückstellunq wurde bereits in den Erläuterungen a)r Bilanz
beschrieben (s.o.).
Zinsen und ähnliche Erträoe
Die Finanzerträge beinhalten mit 605.166,67€ Erträge aus
Finanzanlagevermögen und mit284.416,37 € Zinsen aus Bankguthaben und
Aufzinsung der sonstigen Vermögens-gegenstände (Forderung aus der
Veräußerung der Deponie Brüggen ll).
Die Zinsen und ähnliche Aufwendunoen ergeben sich aus der Abzinsung der
Rückstellungen für Deponiefolgekosten (1.991.020,01 €) und einem Teil der
sonstigen Rückstell u ng (Altertei lz eil; 7 41,29 €).

Organe Betriebsleituno:
Erster Betriebsleiter:
Betriebsleiter:
Betriebsausschuss:
Mitolieder:
Amfaldern, Nanette
Hussag, Ralf
Joppen, Peter
Kremser, Hans Joachim
Lipp, Marianne
Michels, Willi
Schiefner, Udo
Troost, Hans-Willy
Wallrafen, Heinz
Werner, Günter
Wistuba, lrene

stellvertretende Mitq lieder:
Bröckels, Heribert
Görgemanns, Alfons
Heinen, Jürgen
Kettler, Hans
Koenen, Birgit
Lochner, Wolfgang
Meies, Fritz
Meyer, Hermann
Peters, Marc
Thiel-Hedderich, Angelika
Wolfers, Manfred jun.

Arbeitnehmerschaft:
lm Berichtsjahr waren 7 Angestellte und 3 Beamte beschäftigt.

Erqebnisverwendu nosvorschlao

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, den Jahresüberschuss
in Höhe von 15.364.51 1 ,55 € in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Viersen, den 28. April 2011

aufgestellt:

Andreas Budde
Reinhard Wernitz

vom - bis
01.01.2010 - 31.1 2.2010
01 .01 .2010 - 31 .12.2010
01.01 .2010 - 31.1 2.2010
01.01 .2010 - 31.12.2010
01.01 .2010 - 31.12.2010
01.01 .2010 - 31.12.2010
01.01 .2010 - 31.1 2.2010
01.01 .2010 - 31.12.2010
01 .01 .201 0 - 31.12.2010
01 .01 .2010 - 31 .12.2010
01 .01 .2010 - 31 .12.2010

01 .01 .2010 - 31 .12.2010
01 .01 .2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.12.2010
01 .01 .2010 - 31 j22010
01 .01 .2010 - 31 .12.2010
01 .01 .2010 - 31 .1 2.2010
01 .01 .2010 - 31 .12.2010
01 .01 .2010 - 31 .12.2010
01 .01 .2010 - 31 .122010
01 .01 .2010 - 31 j22010
01 .01 .2010 - 31 j22010

Budde
Erster Betriebsleiter

Wernitz
Betriebsleiter
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2. Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß S 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes
Abfallbetrieb des Kreises Viersen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum
31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp - treuhandpartner GmbH,
Krefeld, bedient.
Diese hat mit Datum vom 24.06.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten
Bestätigu ngsvermerk ertei lt :

,,Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Abfallbefiebes des Kreises

Viersen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar - 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechüichen
Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung NRW soryie der SaEung
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung und überden Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach $317HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirbchafbpüer (lDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlusspnlfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt nerden. Bei der
Festlegung der Prufungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mogliche Fehler

berücksichtig. lm Rahmen der Prtrfung werden die Wirksamkeit des rechnurgslegungsbezogenen
intemen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und

Lagebaicht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung

bildet.
Unsere Prufung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Ed<enntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen&s Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes BiH von der Lage des Betriebes und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp
treuhandpartner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand landesweit einheitliche
berechneter Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine
Ergänzung gemäß S 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW
nicht erforderlich.
Herne, den 18.1 1.2011
GPA NRW
Abschlussprüfung - Beratung - Revision
lm Auftrag
gez. Helga Giesen
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3. Einsichtnahme

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 werden ab dem Tag der
öffentlichen Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im
Kreishaus, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 2222 zur Einsichtnahme zur Verfügung
gehalten.

Viersen, den 25. November 2011

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

gez. Wernitz
Betriebsleiter

Abl. Krs. Vq2011, S. 1114



Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

1. Satzung

vom 15.November2O11

zurAnderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung in der Gemeinde
Brüggen vom 10. Dezember2009

Aufgrund von $ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch
Gesetz vom24.Mai2O11(GV NRW 5.271), der$$ 3 und 4 des Gesetzes überdie Reinigung öffentlicher
Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember!975 (GV NRW S. 706, 1975 S. 12), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 390) und der $$ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 5.712 / SGV NW 610),
zulelztgeändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 394) in Verbindung mit $ 5 der Satzung
über die Straßenreinigung in der Gemeinde Brüggen (Straßenreinigungssatzung) vom 10. Dezember
2002hat der Rat der Gemeinde Brüggen am 15. November 2011 folgende Satzung beschlossen:

sl
Der $ 5 erhält folgende Fassung:

Entstehung, Anderung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen
Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung
eingestellt wird.

(2) Andern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die
Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Anderung folgenden Quartals. Falls die Reinigung aus
zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf
Gebührenminderung. Ein Minderungsanspruch besteht auch nicht, wenn für weniger als 3 Monate die
Reinigung insbesondere wegen Straßenbauarbeiten oder anderer örtlicher Begebenheiten in ihrer
Intensität und flächenmäßigen Ausdehnung eingeschränkt werden muss.

(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fällig. Wenn die
Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein späterer Fälligkeitszeitpunkt
angegeben werden.

(4) Die Gebühren sind zu ie1l4 des Jahresbeitrages 2um15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu
entrichten.
Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bescheides sind die Gebühren über das Jahr hinaus an den
gleichen Fälligkeitsterminen unter Zugrundelegung des zuletzt festgesetzten Jahresbetrages
zu zahlen.
Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides
zu entrichten.

s2

Die Satzung tritt am 01.Januar 2012inKraft.
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Bekanntmachungsanordnu ng

Die vorstehende 1. Satzung zurAnderung der Satzung der Gemeinde Brüggen über die Erhebung von
Gebühren für die Straßenreinigung in der Gemeinde Brüggen vom 10. Dezember 2009 wird hiermit
ötfentl ich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Brüggen, den 15. 11.2011

gez.: Gottwald
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011 .5.1122
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Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

20. Satzung

vom 15. November 2011

zurAnderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für dieAbfallentsorgung in der Gemeinde
Brüggen vom 19. November 1991 .

Der Rat der Gemeinde Brüggen hat aufgrund des $ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert

durch Gesetze vom24. Mai 2011 (GV NRW 5.271), der $$ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom21. Oktober 1969 (GV NW S. 712) zuletAgeändert durch
ArtikelX des Gesetzes vom 09. Oktober 2007 (GV NRW S. 380) und des $ 21 derSatzung derGemeinde
Brüggen über die Abfallentsorgung vom 12. November 1990 in der Fassung der 5. Anderungssatzung
vom 16. Dezember 2003 in seiner Sitzung am 15. November 2011 folgende Satzung beschlossen:

s1

Der $ 4 erhält folgende Fassung:

Gebührensätze

(1) Die Gebühr beträgt jährlich:

a) als Festwert nach $ 3, Abs. 1 , Ziffer 1 a) und 1 b) und für Zusatzgefäße
nach $ 3, Abs. 1,Zifier 2

b) für Gefäße im System ,,Blaue Tonne" nach $ 3, Abs. 1, Zitter 4

für einen
für einen
für einen
für einen
für einen

60 | Behälter
80 | Behälter

120 | Behälter
240 | Behälter

1 .100 | Container

159,67€
201,23€
2U,34€
498,67 €

4.571,28€
2.285,64€

24.03€

197,36€

wöchentliche Leerung
14-tägige Leerung

für einen 240 | Behälter
bei 4 wöchentlicher Leerung

für einen 1 .100 I Container
bei 4 wöchentlicher Leerung

c)

d)

Die Gebühr je Pflanzenabfallsack nach $ 3Abs. l,Ziller 5 beträgt
2,00€

Die Gebühr für die Abfallbehälter (System braune Tonne) nach $ 3, Abs. 1, Zilter 6 beträgt je
Gefäß ( 120 | oder 240 l)

40.00€

(2) In den Gebühren nach Abs. 1 sind - abgesehen von der Regelung in
Buchstabe b) - auch die Kosten für das Einsammeln und Befördern sperrigerAbfälle,
sowie das Einsammeln und Befördern von Papier, Pappe und kompostierbaren
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Pflanzenabfällen (SS 10, 13 und 14 der Satzung der Gemeinde Brüggen über die
Abfallentsorgu ng) enthalten.

(3) Die Gebühr jeAbfallsack nach $ 3Abs. l,Zitfer 3, beträgt

4.50€

(4) Für die jährliche Gebührenfestsetzung ist das tatsächliche Behältervolumen zum
01.01 . eines jeden Jahres maßgebend.

Anderungen der Gebührenfestsetzung, die sich durch einen Wechsel der Behältergröße im Laufe des
Kalenderjahres ergeben, werden jeweils zum 1. Tag des folgenden Kalendermonats berücksichtigt.

s2

Der $ 2 erhält folgende Fassung:

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an die gemeindliche Abfallentsorgung
angeschlossenen Grundstücke und die ihnen Gleichgestellten gemäß $ 22 der Satzung der
Gemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung.

(2) Weiterhin sind sonstigeAbfallbesitzer gebührenpflichtig, die ihreAbfälle durch die Gemeinde
entsorgen lassen.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(4) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. Tag des folgenden Kalendermonats, der auf den

Anschluss folgt. Sie endet mit dem Ablauf des 1. Tages des folgenden Monats in dem die
Benutzu ng der gemei nd I ichen Abfal lentsorg ung aufhört.

(5) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle nach dieser Satzung erforderlichen
Angaben, insbesondere zur Bemessung der Gebühr. rechtzeitig zu machen, sowie jede
Veränderung dieser Angaben unvezüglich anzuzeigen.

(6) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind sowohl der bisherige als auch der neue
Gebührenpflichtige verpflichtet, die Gemeinde unvezüglich zu benachrichtigen. Ein Wechsel
in der Gebührenpflicht wird am 1. Tag des auf die Benachrichtigung folgenden
Kalendermonats wirksam.

Die Satzung tritt am 01 . Januar 2012 in Kraft.

Bekan ntmachungsanordnu ng

Die vorstehende 20. Satzung zur Anderung der Satzung der Gemeinde Brüggen über die Erhebung
von Gebühren für dieAbfallentsorgung in der Gemeinde Brüggen vom 19. November 1991. wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

s3
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerilgt und dabei die
verletäe Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangelergibt.

Brüggen, den 15.11.2011

gez.: Gottwald
Bürgermeister

Abl. Krs. Me. 2011 ,5.1124
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 13.12.20112ur 3. Anderung der Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt
Kempen

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der $ 1,2,4,6, 7 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (l(AG NRW) vom 21. Oktober 1969
(GV NRW S. 712), und des $ 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletA geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember2QQT (GV. NRW. S.708ff.), des $ 9 des Gesetzes über
Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG) in der Neufassung vom 03. November
1994 (BGBl. l. S. 3370 f) in den z. Zt. gültigen Fassungen in Verbindung mit der
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kempen vom 09. Dezember 2008 (Abl. Krs. Vie. S. 1045) hat
der Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 1 3. Dezember 2011 die folgende Satzung beschlossen:

t.

Die Gebührensatzung zurAbwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kempen vom 09.12.2008 (Abl. Krs.

Vie.2008 S. 1040), zuletA geändert durch die Satzung zur 1. Anderung der Gebührensatzung zur
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kempen vom 14.12.2010 (Abl. Krs. Vie. S. 1198), wird wie
folgt geändert:

$ 4 Abs. 9 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt

a) für die Benutzer abflussloser Gruben
je mt Schmutzwasser

b) für Benutzer, die unmittelbar von einem Entwässe-
rungsverband zu Beiträgen für die Reinhaltung
herangezogen werden
je m3 Schmutzwasser

c) für alle übrigen Benutzer
je m3 Schmutzwasser

5,45 Euro

1,22€

2j3€

$ 5 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr für den Quadratmeter überbauter und/oder befestigter Fläche im Sinne derAbs. 1

und 2 beträgt 0,61 €.

il.

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2012in Kraft.

Bekanntmachunqsanordnunq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung fürdas Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieserSatzung nachAblauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangelergibt.

Kempen, den13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. l/,e. 2011, 5. 1127
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Satzung

zur 3. Anderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen
(Straßenrei ni gungssatzu n g) v om 13.12.2011

Auf Grund des $ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung und des $ 4 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW - StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV.

NRW. S. 706, ber. 1976 S. 12) SGV.NRW.2061in der zurZeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt
Kempen in seiner Sitzung am 13. 12.2011 folgende Satzung beschlossen:

t.

Das Straßenverzeichnis zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen
(Straßenreinigungssatzung) vom 09. 1 2.2008 wird wie folgt erweitert:

Straße
Stadtteil Kempen
An der Kreuzkapelle
Stichstraßen zu den
Hausgrundstücken 1 2-24 u.

2648
Schorndorfer StraßeFu ß- u nd
Radweg entlang der
Hausgrundstücke 2-12 bis
Arnoldplatz
StadtteilSt. Hubert
lm Burgfeld

il.

Die Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

BekanntmachunEsanordnunq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangelergibt.

Kempen, den13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Yie.2011, S. 1129
1129
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 13.12 .2011 zur 5. Anderung der Satzung über die
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der

Stadt Kempen (Dreikammerkläranlagen und abflusslose Gruben)

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der $$ 1,2,4,6, 7 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW
S. 712), der $$ 53 und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz
- LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), des $ 18a des
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 31. Juli 2009
(BGBl.l S. 2585), des $ 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer
(Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBI. I

S. 114) in den zur Zeit gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13.

Dezember 2011 folgende Satzung beschlossen:

t.

Die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Kempen vom
12. Dezember 2006 (Abl. Krs. Vie. S. 785), zuleht geändert durch Satzung vom 14. Dezember 2010
(Abl. Krs. Vie. S. 1192),wird wie folgt geändert:

ln $ 10Abs. 2 (Gebühren) wird der Betrag von ,,21,10 Euro,, in

geändert.

,r25r30C"

il.

s14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2012in Kraft.

Bekan ntmachunosanordnunq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie.2011. S. 1130
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 13. Dezember 2011

zur 8. Anderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren ausAnlass von Märkten und
Volksfesten (Gebührensatzung für Märkte)

Aufgrund des $ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli
1994 (GV NRW S. 666) und der SS 1 , 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21 . Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in den dezeit geltenden Fassungen hat der Rat der
Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 folgende Satzung beschlossen:

L

$ 2 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren aus Anlass von Märkten und Volksfesten
(Gebührensatzung für Märkte) vom 11. Juni 2003 in der Fassung der 7. Anderungssatzung vom 14.

Dezember 2010 wird wie folgt geändert und neu gefasst:

Die Gebühr beträgt je Tag und Quadratmeter Fläche

für Wochenmärkte 1,00 €
mindestens aber 2,50€

für Jahrmärkte 2.25€
mindestens aber 6,80 €

für Kirmessen 0,70€
mindestens aber 4.90€

Beiden Jahrmärkten wird die zu erhebende Gebühr auf volle Euro auf- balr. abgerundet.

Die Satzung tritt am 01. Januar 20'12inKraft.

Bekanntmachunosanordnunq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oderein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Sladt Kempen vorher gertigt und dabei die
verletäe Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangelergibt.

Kempen, den13.12.2011

gez. Rübo
Btlrgermeister

Abl. Krs. Me.2011, S. 1131
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Bekanntmachung

der Stadt Kempen

Satzung
vom 13.12.2011 zur 10. Anderung der SaEung

über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Stadt Kempen
vom12.12.2000

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S.666), der $$ 1,4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 - KAG - (GV
NRW S. 712) sowie des $ 28 der Abfallsatzung der Stadt Kempen vom 16. Dezember 2003 (Abl. Krs.
Vie., S. 739) in den zur Zeit gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13.

Dezember 2011 folgende Satzung beschlossen:

t.

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Stadt Kempen vom 12.

Dezember 2000 (Abl. Krs. Vie., S. 597), zuletzt geändert durch Satzung vom 15. Dezember 2009 (Abl.
Krs. Vie., S. 1192) wird wie folgt geändert:

s5
Höhe der Gebühren

( 1 ) Die jährliche Benutzungsgebühr für die 1 4täge Regelabfuhr der grauen Restabfallbehälter beträgt
je Person und Einwohnergleichwert 32,16 €.

(2) Die jährliche Benutzungsgebühr für eine wöchentlicheAbfuhr der grauen Restabfallbehälter beträgt
je Person und Einwohnergleichwert 35,52 €.

(3) Die jährliche Gefäßgebühr beträgt für ein
120 | - Restabfallgefäß, 1 4tägige Abfuhr,
120l - Restabfallgefäß, wöchentl. Abfuhr,
240 | - Restabfallgefäß, 1 4tägige Abfuhr,
240 | - Restabfallgefäß, wöchentl. Abfuht
770 | - Restabfallgefäß, 14tägigeAbfuhr,
770 | - Restabfallgefäß, wöchentl. Abfuhr,

1. 1 00 | - Restabfallgefäß, 14tägigeAbfuhr,
1.100 | - Restabfallgefäß, wöchentl. Abfuht

102,96€
205,92€
205,92€
411,84€
660,48 €

1.320.96 €
943,56 €

1.887,12€

(4) Die Gebühr für einen zusätzlichen Restabfallsack beträgt 2,70 €,

(5) Die Gebühr für zusätzliche Bioabfallbehälter beträgt 23,00 € je Behälter. Die Gebühr wird für das
ganze Jahr erhoben.

(6) Auf die Gebühr wird ein Abschlag von 23,00 € jährlich je Grundstück gewährt, wenn eine
ordnungsgemäße Eigenkompostierung gemäß $ 8 derAbfallsatzung erfolgt und kein
Bioabfallbehälter in Anspruch genommen wird. Anträge für einen Gebührenabschlag sind vom
Gebührenpflichtigen bis zum 31.03. des laufenden Jahres zu stellen. FürAnträge bis zum 31.03.
wird der gesamte Betrag als Abschlag gewährt. Später eingehende Anträge werden im Folgejahr
berücksichtigt. Wenn die Eigenkompostierung im Laufe des Jahres aufgegeben wird, entfällt der
Abschlag für das gesamte Jahr.
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il.

Die Satzung tritt zum 01. Januar 2012inKraft.

Bekanntmachunqsanordnung :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn.

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Me.2011, S. 1133
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 13. Dezember 2011

zur 12. Anderung der Satzung über die Höhe der Benutzungsgebühren für den Tagesaufenthalt mit

Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte in der Stadt Kempen

Aufgrund des g 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli

1994 (GV NRW S. 666) und der SS 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein
- Westfalen vom21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in den derzeit geltenden Fassungen hat der Rat

der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 folgende Satzung beschlossen:

t.

g 2 der Satzung über die Höhe der Benutzungsgebühren für den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle
für Nichtsesshafte in der Stadt Kempen vom 14. Mai 1998 in der Fassung der 11. Anderungssatzung
vom 14. Dezember 2010 wird wie folgt geändert und neu gefasst:

s2
Höhe der Gebühr

Die Benutzungsgebühr für den Tages- und Nachtaufenthalt beträgt 47 ,49 € pro Tag/ Nacht.

il.

Die Satzung tritt am 01. Januar 2012inKraft.

Bekanntmachungsanordnunq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach

Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß ötfentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oderVerfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011 , S. 1135
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 13. Dezember 2011

zur 19. Anderung der Satzung über die Höhe der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte
in der Stadt Kempen

Aufgrund des g 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli
1994 (GV NRW S. 666) und der SS 1 , 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein
- Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S.712) in den dezeit geltenden Fassungen hat der Rat

der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 folgende Satzung beschlossen:
t.

$ 2Abs. 1 Satz 1 der Satzung über die Höhe der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte
in der Stadt Kempen vom 20. Juni 1979 in der Fassung der 18. Anderungssatzung vom 14. Dezember
2010 wird wie folgt geändert und neu gefasst:

Die Höhe der Benutzungsgebühr berechnet sich bei den städtischen Wohneinheiten nach der Größe
der benutzten Räume und den nachstehend festgesetzten monatlichen Grundbeträgen:

Wohnheim je m'

Tönisberger Straße 87 6,51 €.

ll.

Die Satzung tritt am 01 . Januar 2012 in Kraft.

Bekanntmachunqsanordnunq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn.

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß ötfentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangelergibt.

Kempen, den 13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie.2011. S. 1136
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 13.12.2011 zur 26. Anderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Straßenreinigung in der Stadt Kempen

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), des $ 3 des Gesetzes über die
Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW - StrReinG NRW -) vom 18. Dezember
1975 (GV NRW S. 706, ber, 1976 S.12) und der SS 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 5.712) in den zur Zeitgültigen
Fassungen in Verbindung mit der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen
(Straßenreinigungssatzung) vom 09. Dezember 2008 (Abl. Krs. Vie. S. 1057), in der zur Zeit gültigen
Fassung, hat der Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 folgende Satzung
beschlossen:

t.

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung in der Stadt Kempen vom 21.
Februar 1985 (Abl. Krs, Vie. S. 106), zuletztgeändert durch Satzung vom 14. Dezember2010 (Abl. Krs.

Vie. S. 1202), wird wie folgt geändert:

In $ 2 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) erhalten dieAbsätze 3 und 4 folgende Neufassung:

(3) Bei einereinmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebührje Berechnungsfaktor
jährlich 1,47 Euro .

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfältigt sich die Benutzungsgebühr entsprechend.
Die Anzahl der wöchentlichen Reinigung ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis (Anlage zur
Straßenrei n ig u ng ssatzu n g ).

(4) Für mehrfach erschlossene Grundstücke beträgt die Benutzungsgebühr nach Abs. 3 je
Berechn ungsfaktor jährlich
a) für die erste Erschließungsstraße 1,47 €,
b) für die zweite Erschließungsstraße 1,10 €,
c) für die dritte Erschließungsstraße 0,74€.
Die vierte und jede weitere Erschließungsstraße bleibt bei der Gebührenheranziehung
unberücksichtigt.
Den entstehenden Gebü h renausfall trägt d ie Stadt.

il.

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2012 inKraft.

Bekanntmachunosanordnung :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn.
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oderein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß ötfentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangelergibt.

Kempen, den 13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Me.2011, S. 1137
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

SATZUNG

vom 1 3.12.2011 zur 31. Anderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), sowie der $$ 1,2,4,5 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes fürdas Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom21. Oktober 1969 (GV NRW
S.712), in den zurZeit gültigen Fassungen in Verbindung mit derSatzung überdie Benutzung der
Friedhöfe der Stadt Kempen vom 17. Februar 2004 (Abl. Krs. VlE. S. 123) hat der Rat der Stadt Kempen
in seiner Sitzung am 13.1 2.2011 folgende Gebührensatzung beschlossen:

t.

Der Gebührentarif gemäß $ 1 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen vom 17. Dezember
1970 (Abl. Krs, KK. Vie. S. 884), zuletzt geändert durch Satzung vom 14 Dezember 201 0 (Abl. Krs. Vie.
S. 1194), wird durch den nachfolgenden Gebührentarif ersetzt:

l. Benutzunq der Friedhofshallen
1.1 Benutzung der Friedhofshallen bis zu 4Tagen
1.2 für jeden angefangenen weiteren Benutzungstag

ll. BenutzunqderFriedhofskapellen
2. 1 Benutzu n g der Fried hofs ka pel len bzw. E i nseg n u n gshallen

einschl. Ausschmückung mit Kerzen und Lorbeerbäumen

lll. Benutzunq des Sezierraumes

M. Grabbereitunos-undBestattunosoebühren
Für die Bestattung eines Verstorbenen bis zum Alter von 5 Jahren:
4.1in einem Reihengrab
4.2in einem Wahlgrab
4.3 in einem Wahlgrab für Tiefenbestattung325,00 €

Für die Bestattung eines über 5 Jahre alten Verstorbenen:
4.4in einem Reihengrab
4.5in einem Wahlgrab
4.6 in einem Wahlgrab für Tiefenbestattung465,00 €
Bei Aschenbeisetzungen werden erhoben:
4.7 in einem Reihengrab
4.8 in einem Wahlgrab
Bei Beisetzungen in anonymen Grabfeldern werden erhoben:
4.9 für die Erdbestattung
4.1 O f ür die Aschebeisetzung

Für die Gestellung von Sargträgern
4.11 soweit diese von der Stadt gestellt werden,

werden erhoben je Träger

V. Ausqrabunoen und Umbettunqen
5.1 Für die Ausgrabung der Leiche eines Verstorbenen bis zum

Alter von 5 Jahren
5.2Für dieAusgrabung der Leiche eines über 5 Jahre alten

165,00€
40,00€

250,00€

200,00 €

240,00€
270,00€

300,00€
375,00 €

170,00€
195,00 €

315,00€
150,00€

40,00 €

370,00€
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Verstorbenen 485,00€
5.3 Für die Umbettung der Leiche eines bis zum Alter von

5 Jahren Verstorbenen 625,00 €
5.4 Für die Umbettung der Leiche eines über 5 Jahre alten

Verstorbenen 800,00€
5.5 Für die Ausgrabung einer Urne 100,00 €
5.6 Fürdie Umbettung einer Urne 195,00€

Vl. Überlassunq von Nutzunqsrechten an Grabstätten

Für den Erwerb von Nutzungsrechten beträgt die Gebühr

6.1 für eine Wahlgrabstelle - Nutzungsrecht 25 Jahre - 1.675,00 €
6.2 für ein Urnenwahlgrab - Nutzungsrecht 25 Jahre - 1.675,00 €
6.3 für ein Reihengrab - Nutzungsrecht 25 Jahre - 921,25€
6.4 für ein anonymes Reihengrab - Nutzungsrecht 25 Jahre - 971,25€
6.5 für ein Urnenreihengrab

einschl. anonyme Grabstellen- Nutzungsrecht 25 Jahre - 502,50 €
6.6 für ein Reihengrab eines Grabfeldes für verstorbene

Kinder - Nutzungsrecht 20 Jahre - 536,00 €
6.7 Für den Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern

beträgt die Gebühr pro Jahr und Grabstelle 67,00 €
6.8 Für den Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Urnenwahlgräbern

beträgt die Gebühr pro Jahr und Grabstätte 67,00 €

Vll. Genehmiqunq zurAufstellunq von Grabmälern

Für die Genehmigung zurAufstellung von Grabdenkmälern,
Gedenkplatten oder sonstigen Grabaufbauten werden erhoben

7 .1 tür einfache Gedenkplatten
7,2tür Gedenkplatten mit Stütze und Grabdenkmäler auf

Reihen-, Urnen- und Kindergräbern
7.3 für Grabdenkmäler auf Wahlgräbern

31,00 €

44,00€
50,00€

il.

Diese Satzung tritt am 01.01 .2012 in Kraft.

Bekanntmach unqsanord n u nq :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oderein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2011

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie.2011. S. 1139
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Satzunq
vom 13. Dezember 2011

über die Höhe der Gebühren für den Unterhaltunssaufwand
der fließenden Gewässer ll. Ordnuns im Gebiet der Stadt Kempen

Aufgrund der $$ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666), der $$ 91 und 92 des
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), der $$ 1,2,4,6 und 7 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW
S. 712) in den zur Zeit gültigen Fassungen sowie der Satzung über die Umlegung des
Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer ll. Ordnung in der Stadt Kempen vom 11. Dezember
2001 (Abl.Krs.Vie. S. 787), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Kempen in seiner
Sitzung am 13. Dezember 2011 folgende Satzung beschlossen:

sl
Gebührensatzunq

Für das Haushaltsjahr 2012 beträgt der Gebührensatz für Flächen außerhalb im Zusammenhang bebauter
Ortsteile im Einzugsbereich

a) des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Niers
b) des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth
c) des Wasser- und Bodenverbandes lssumer Fleuth
d) der Li nksn iederrheinischen Entwässerungs-

genossenschaft - LINEG
e) des Niersverbandes

s2
lnkrafttreten

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2012in Kraft.

12,78 EUR/ha
7,29 EUR/ha

18,78 EUR/ha
12,06 EUR/ha

11,09 EUR/ha

Bekan ntmachungsanord n u ng :

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn,

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oderein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,
diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

a)

b)
c)
d)

gez. Rübo
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie.2011, S. 1141

Kempen, den13.12.2011
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

Ordnungsbehördliche Verordnung für das Gebiet der Stadt Nettetal zur Regelung eines
Glasverbotes anlässlich des Altweiberdonnerstages in Nettetal vom 25.11.2011

Präambel

Aufgrund der $$ 1,14,27,30 und 31 des Gesetzes über den Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.05.1980 (GV NRW S. 528 / SGV NRW 2060), zuletA geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
08.12.2009 (GV NRW S. 765), des $ 5 Gaststättengesetz (GastG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20.11.1998 (BGBI. l, S. 3418, zuletä geändert durch Artikel 10 Zweites Bürokratieabbaugesetz
vom 07.09.2007 (BGBI. l, S. 2246) und des $ 35 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBI. l, S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBI. I SW. 2353) wird von der Stadt Nettetal als örtliche Ordnungsbehörde
gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Nettetal vom 24.11.2011 für das Gebiet der Stadt Nettetal
folgende Verordnung erlassen :

sl
Begriffsbestimmungen

(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen
ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse.

(2) Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege,
Bürgersteige, Plätze, Durchgänge, Treppen und Rampen vor der Straßenfront von Häusern, soweit
sie nicht eingefriedet sind.

(3) Anlagen im Sinne dieserVorordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse insbesondere
alle derAllgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen

1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Gärten sowie Schulhöfe;
2. Ruhebänke, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Fernsprecheinrichtungen,

Buswartehäuschen, Wetterschutz und ähnliche Einrichtungen;
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegenstände,

Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-,
Entwässerungs-, Bevölkerungsschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie
Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen.

s2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung umfasst in der Gemarkung Lobberich, Flur 39 den
Bereich des Doerkesplatzes mitfolgenden Flurstücken 345 S, 369 S, 370 S, 512, 513,522 und 523. Der
beiliegende Plan kennzeichnet diesen Geltungsbereich mit den aufgeführten Flurstücken und ist
Bestandteil der Verordnung.

s3
Zeitlicher Geltungsbereich

Die in den $$ 4 bis 6 aufgeführten Verbote gelten für denAltweiberdonnerstag ab 13:00 Uhr.

s4
Glasmitführ- und Glasbenutsungsverbot

Das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen sind auf den im Geltungsbereich von $ 2 liegenden
Verkehrsflächen, Anlagen und privaten Flächen untersagt.
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s5
Glasverkaufsverbot

Fürden in $ 3 genannten Zeitraum ist derAusschank von Getränken in Glasbehältnissen im Bereich von
Außengastronomiebetrieben (insbesondere Biergärten, Straßencafes, Kiosken und ähnlichen
Einrichtungen) untersagt.

s6
Ausnahmen

(1) Von dem unter $ 4 angeordneten Glasmitführ- und Glasbenutzungsverbot sind Anwohner
ausgenommen, die Glasbehältnisse otfensichtlich und ausschließlich zum häuslichen Gebrauch
mitführen.

(2) In Einzelfällen kann die örtliche Ordnungsbehörde ganz oder teilweise Ausnahmen von dem Verbot
nach $ 4 zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.

s7
Geldbußen

(1) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der $$ 4 bis 6 stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000,00 € geahndet werden.

(2) Unter Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung mitgeführte Glasbehältnisse können eingezogen
werden.

s8
ln-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Verkünduns

Die vorstehende ord nu ngsbehörd I iche Verord nu ng wi rd h ierm it verkündet.

Nettetaf . den 25.11 .2011

gez.
Wagner

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011 .5.1142
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

Widmung des Parkplatzes Buschstraße im Stadtteil Kaldenkirchen

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 24. November 2011 folgende Widmungsverfügung
erlassen:

Gemäß $ 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW S. 1028/SGV NW 91 berichtigt GV NW 1996,
S. 81, 141,216,355) in der zuzeit geltenden Fassung, werden hiermit

- als sonstige Gemeindestraße ($ 3Abs. 4Ziffer 3 StrWG NW), beider die Belange des
ruhenden Verkehres überwiegen, für den öffentlichen Verkehr gewidmet:

Gemarkung
Flur

Flurstück

1362Parkplatz Buschstraße Kaldenkirchen
11

Gemäß $ 6 Abs. 1 StrWG NRW wird die Widmung hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Bekanntgabe der Widmung gilt einen Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt Kreis Viersen als

erfolgt.

Eine Karte mit der Darstellung der neu gewidmeten Straßen kann beim Fachbereich Stadtplanung,
Doerkesplatz 11, Zimmer 327 , während der Dienststunden, und zwar

montags bis donnerstags

freitags

eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehru ng

von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich
einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so wird dessen
Verschulden dem Vertretenen zugerechnet.

Nettetal, den 06. Dezember2011

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez.
Susanne Fritzsche

Technische Beigeordnete
Abl. Krs. Vie.2011, S. 1145
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

Widmung verschiedener Straßen im Baugebiet LO-Ost im Stadtteil Lobberich

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am24. November 2011 folgende Widmungsverfügung
erlassen:

Gemäß $ 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW S. 1028/SGV NW 91) berichtigt GV NW 1996,
S.81 141 ,216,355, in derzuzeitgeltenden Fassung, wird hiermit,

a) als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke
überwiegen ($ 3Abs. 4Zifter 2 StrWG NW) dem Verkehr gewidmet:

Straße Gemarkung Flurstücke
Flur

Am Wasserturm Lobberich
Johannes-Hessen-Straße 11 1081,
Wilhelm-Reimes-Straße 51 311, 545, 546, 551, 567, 586,
Dechant-Werth-Straße 592,599 und 600
Hans-Wi I li-G üßgen-Platz

b) als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke
überwiegen (S 3Abs. 4Ziffer 2 StrWG NW) für den Fußgänger- und Fahrradverkehrgewidmet:

Straße Gemarkung Flurstücke
Flur

Fußläufige Lobberich
Wegeverbindungen 11 882, 1010 teilw., 1011,1041
Baugebiet Lo - Ost teilw.,1053, 1058, 1064, 1094

teilw.
920 teilw., 1493 teilw.
I 65, 31 3 teilw., 314 teilw.,
392 teilw., 418, 439 teilw.,
440,491teilw., 530, 536, 541,
639 teilw., 640 teilw., 641
teilw.
34, 121 teilw., 1 29 teilw.

Gemäß $ 6Abs. 1 StrWG NRW wird die Widmung hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Bekanntgabe der Widmung gilt einen Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt Kreis Viersen als
erfolgt.

Eine Karte mit der Darstellung der neu gewidmeten Straßen kann beim Fachbereich Stadtplanung,
DoerkesplaE 11, Zimmer 327, während der Dienststunden, und zwar

montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie

freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

eingesehen werden.

12
51

il
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Rechtsbehelfsbeleh rung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Kfage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich
einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so wird dessen
Verschulden dem Vertretenen zugerechnet.

Nettetal, den 06. Dezember 2011

Der Bürgermeister
InVertretung

gez.
Susanne Fritzsche

Technische Beigeordnete

Abl. Krs. Vie. 2011 ,5.1147
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal

Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2009 und
Entlastu ng des Bürgermeisters

DerRatderGemeindeSchwalmtalhatinseinerSitzung am13.12.2011 gem. S96Abs. l der
Gemeindeordnung fürdas Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletÄgeändert durch Gesetz vom
24.05.2011(GV. NRW.5.271), den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften sowie vom
Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen testierten Jahresabschluss zum 31 .12.2049
einschließlich Anhang und Lagebericht festgestellt.

DerJahresfehlbetrag fürdas Haushaltsjahr2009 in Höhe von 2.386.655,20 fwird durch die
I nanspruchnahme derAusgleichsrücklage ausgeglichen.

Die RatsmitgliederderGemeinde Schwalmtal haben mit Beschluss vom 13.12.2011 dem
Bürgermeistergem. $ 96Abs. 1 Satz4 GO NRWdie Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen ist dem Landrat als untere staatliche
Verwaltungsbehörde, Viersen gem. S 96Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 14.12.2011
angezeigtworden.

Die nachfolgende Schlussbilanzzum 31 .12.2009 sowie die Gesamtergebnis - und die
Gesamtfinanzrechnung des Haushaltsjahres 2009werden hiermitöffentlich bekanntgemacht.
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Schlussbilanz zum 31 .12.2009 Gemeinde Schwalmtal
ktiva

1. Anlagevermögen
1. 1 lnrmterielle Verntgensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1 .1 Grünflächen

1.2.1 .2 Ackerfand

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.2.1.4 SonstigeunbebauteGrundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

12.2:1 Kindertageseinrichtungen

1.2.2.2 Srchulen

'1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Elienst-, Geschäfts-

und Betriebsgebäude

1.2.3 InfrastruKurverrögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverrögens
'l.2.3.2 Brücken
1.2.3.3 Gleisanlagen nit Streckenausrüstung

und Sicherheitsanlagen

1 .2.3.4 Entw ässerungs- und Abw asserbeseitungsanlagen
1.2.3..5 Straßennetz nit Wegen, Hätzen

und Verkehrslenkungsanlage

1.2:3.6 Srnstige Baulen des Inf rastruKurvernögens

1.2.4 Bauten auf f rendem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände

1.2.6 Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäflsausstattung

1 .2.8 @leistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehnen

1.3.2 Beteil(Tungen

1.3.3 Sondervernögen

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevernögens

1.3.5 Ausleihungen

1.3:5:1 an verbundene UnternehnEn

1.3.5.2 an Eleteiligungen

1.3.5.3 anSondervernögen

1.3.5.4 Sonst(TeAusleihungen

2. llmlaufvermögen
2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

2.1.2 C'eleistete Anzahlungen

2.1.3 Sonstpe Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Verntgensgegenstände
2.2.1 Üt entldh-rechtliche Forderungen

und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1:1 Gebühren

2.2.1.2 Beiträge

2.2.1 .3 Steuern

2.2.1.4 ForderungenausTransferleistungen

2.2.'1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.2 Prrv atrechtliche Forderungen

2.2:2:1 gegenüber dem privaten Beleich

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

152 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehnen

2.2.2.4 gegenBeteiligungen

23:940,74 €

o.zgo.se+,gg e
334 308160 €
105:306160 €

4.850.838,24 €

s,zt o is+,zs e
35 157 722,3:8€

803.574,55 €

4.807.917,63 €

y,äasi,,zs.-zai ä
687.666,10 €

51.742.492,67 €
118.500,87 €

t7;z tz|:,isi
2:'t2-7:5-06!42 €
2.'t28.57't,72€

r z.äa6.a6a,og e

167.*'t,45

26.802,60

26:933,21€

13't:202166 €

1:1:?:2:3:l7l"6e?S

49:025113 €

113.887,02 €

so.igö,ää ä

143.409.249,64€

23.s4014C
125.304.100,16 €

11.586.998,37 €

44.479.408,85 €

64.053.892,31 €

18.081.208,74 €

3:061:062f90
0,00

1.530.083,54

1.4/'3.40/.,24

146!72F86/7
1.750,00

128.378.040,/t8

11.97't.006,48

6:340:504r17

.334i308,60
1 _Z01s2PO

5.176.000,91

45.560.761,07

3872?g4A
36.000.994,69

794.593,93

4.942.879,81

66.320:896r58

1.1:417 638139

706.695,08

54.0',13.124,70

't23.438,4',1

ööi.sää,öo

2:07'l:59:2,17

1.462.259P2

l8:092:7-96r29
'17:886:864:69

räÄt.ät,ä

36:607,13

2:23:5f65-1
105.000,00

105.000,00 €

1.001.668,75

706.104,49

32.265,09

31 :303179 €

/7e:1p1,15€
318:794186 €

44:389160 €

?.?:!:741il:€
103.530,64 €

0,00 €

56.196,28 €

1v.214.00€



Passiva Voriahr

1. Egenkapital
1.1 AllgenEine Rücklage

gryDeckungsrücklage il4.087,73e
1.2 Sonderrücklagen

1.3 Ausgleichsrückfage

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2. Sonderposten
2.1 f ür Zuwendungen

2,3 für den @bührenausgfeich

2.4 SonstQeSonderposfen.'

3. Rückstellungen
3 1 Rnsionsrückslellungen

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

3,3 Instandhaltungsrückstellungen

3.4 Sonst(;e Rtickstellungen nach $ 36 Abs. 4 und 5 C'entIVO NR\ /

7-J:830:280,42 €

s ++o,eeo,zö ä

-2 386:655120 €

ilÄ,nbqz'jse
9:932:236r17 €

236:053113 €

471:656r-16 €

s.aäö.aöo,ooE

1.202.072,78 €

8:691:5:t0r50 €

7 162:605136,€

205.299,02€

731.527,315 €

s.see.ogg,az ä

3y.582.48C

-7-4:.990:51 
2,01-. €

39.142.588,25 €

11.028.532,78€,

20.179.031,65 €

äsa.ssr'ls t

77rz:?.1.97,21€

7181q?yot2€

ö,äz+,sos,öö 
_e

-1:127:419,21 e

40.276.866r38 €

29.307:279|23e

10:,280:163188 €

219-:944188 €

-4.69:478-139 
€

l0:616:961t25 €

9:587:765r0O €

--Löiö.iso.zs e

20.359.280,72€,

9:301:011r41 €

7:!73:056,67 C

176:671P7 e

1:210:032158 €

z,zia.soa,ss?
279.082,72C

4. Verbindlichkeiten
4.1 Anlelhen

4 2 Verbindfichkeiten ags Krediten für lnvestitlonen
42 1 von verbundenen UnternehnBn

4.2.2 vonBeteiligungen

423 von-sondervernögen

4 2 4 vom öffgntlichen Bereich

4.2:5 vom privaten KredihrarK

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur LQuitlitätssicherung

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditauf nahrrcn w irtschaftlich gfeichkol,Pn

4.5 Verbindlichkeiten aus Lie'ferungen und Leistungen

4,6 _Verbfndlichkeiten aus Tra

4.7 Sonstrge Verbindlichkeiten

5. Pass ive &chnunqsabErenzunq
Sesamtsumme 145.575.47,17 C t48.809.358,28 €
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Gesamtergebn isrech nu ng fü r das Haushaltsiah r 2009 :

Erträoe/ArfiÄcndunqen
Plan 2009

F o rtgoschr.A nsatz lst 2009 lst - Plan

Steuem und ähnliche Abgaben
äwendungen und allgemeine Umiägen
öfrentlich-rechtliche t-eistungseniüöliä
P rivatrechtl iche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumtägen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eiqenleistunqen

13.829.608,00
iö.ios.434,oo
2.7öi.gol,oo"-398.694,00

4io.ioo;oo
1.13e.673;00

s.ooo.oo

't4.320.414,80

e.e67.354.5S
z.e/li.eü?',to

48e.iöi,ii
€5.046,3s

1.326.2ö5,66
o.oo

490.806,80
-ißi.ö?4ll2
-56.,iaä;00
öö.4ib,7i

- 24.%8,35
iss.ss2,66*"rs:ood,oö

Ordentliche Erträge
Personalaufirendungen
Versorgungsau-flruen-dungel ... .."
Aufluendungen für Sach-/Die1 gltg-is_tun ger
Bi lanzielle Abschreibungen
Transbraufiruendungen " _

Sonstiqe ordentliche Aufiffendunqen

28:588:410,00
4.966.332.00

i öi.ööö,oo
a.ö+r.rö7,00
3.666.804,00

i2..agn.i2a,,öö
-" -r.soo.szz.oö

2:sls3Fs2,/2
4.430.908,14

564.5äe.5i
" 
ö.öör.5ö2.4s
li,.öiz.uÄ2Ä

12.46;8;,i14t2Ä

i.o+s.ioe,23

ss5,l8???
-535.423,8€

4$.säe;5t
-5sö.ö6a.ta
i86 i4ö,ä€
-25.008.79

t+i".'s52-ä
Orde ntliche Aufove ndu nqen 31.375.608,00 31.016.773.30 €58.834,70

Erqe bnis der lfd. Ve rwa ltunqsfätiq ke it -2.787.198.00 -1.833.211.08 953.986,92

Finanzerträge

Znsän u. öonsiiqä riääniäunnenounqän
176.914,0C
76i.3öö.öc

14ö.OUb,Ug

zoä,.,uB.zt

-28.308,91

-6ö.25ö.7s

Finanzergebnis {84.386.00 -553.444.12 30.941,88

Ordentliches Erqebnis €.371.584,00 -2.386.655,20 984.928,80

Erqe bnis vor int Leistunqsbeziehunqen €.371.584,00 -2.386.655.20 984.928,80
E rträge gus 

i 
nt9 m.en Ven-gg[n-!]ng--e

{ufrntend aus intemen Venechnungen
{ufüendunqen aus iniömän Leistunöönbez

522.438,00
s2ä.43ö,öö

522.713.O1

siz".iti,oii
_- --27,5.rq1

275,01

Ergebnis -3.371.584,00 -2.386.655,20 984.928,80
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Bezeichnung Finanzplan
fo rtg 93chr,A n3atz

€

Finanz-
rechnung

€

Abweichung

€%
Einzahlung aus lfd.

Verwaltungstätigkeit
Einzahlung aus
Inrcstitionstätigkeit
Einzahlung aus
Fi nanz ierungstäti gkeit

Summe der Einzahlunqen

27.139.483

2.637.3U

0

27:192ffi3,02

2:164424t95

3.000.550,16

42:520t92

-473:109!05

3.000.550,16

0,2

:17"p

100,0

29.776.8't7 32.346.778.13 2.569.961.13 8,6
Auszahlung aus lfd.

Venltralt ungstäti gkeit
Auszahlung aus
Inlestitionstäti gkeit
Auszahlung aus
Finanzierungstäti gkeit

Summe der Auszahlunqen

z7t7Z9:gU

?,-059,929

606.700

z7:542:8/i8P7

,1r599:314168

4.106.657.81

-187:015103

456.705,32

-0,7

:7:?,2

576,93.499.957.81

30.392.584 33.248.821.46 2.856.237,ß 9,4
Anderung des Bestandes
an eiqenen Finanzmitteln -615.767 -902.043.33 286.276.33 46,5

Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr 2009:

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen (Anhang, Lagebericht, Gesamtergebnisrechnung,
Teilergebnisrechnungen, Gesamtfinanzrechnung, Teilfinanzrechnungen und dervolleWortlaut
des Bestätigungsvermerkes) liegtgem. $ 96Abs. 2GO NRWabsofortim RathausWaldniel,
Zimmer 310, während der Dienststunden bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses
zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Schwalmtal, den 14.12.2011

Der Bürgermeister
In Vertretung:

gez.: Bemd Gather

Abl. Krs. Vie. 2011 , S. 1151
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt
Viersen über die Ersatzbestimmung für ein
ausgeschiedenes Mitglied im lntegrationsrat
der Stadt Viersen gem. S 45 Abs. 2 KWahlG
i.V.m. $ 27Abs. {1 GO NRW

HerrAli Yilmaz, Lichtenberg 30, 41747 Viersen, ist
durch Verzichtserklärung vom 21 .11.2011 mit
sofortiger Wirkung aus dem Integrationsrat der
Stadt Viersen ausgeschieden.

Für ihn ist aus der Reserveliste der Wählergruppe
Deutsch Türkische Bildungs- und Sozialzentrum
(DTBS) Frau Nuha Moulla-Osman, Rheinstr. 155,
41749 Viersen, als Nachfolgerin in den
I nteg rationsrat der Stadt Viersen nachgerückt.

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines
Monats vom Tage der Veröffentlichung ab
Einspruch beim Bürgermeister als Wahlleiter,
Rathausma rK 1, 417 47 Viersen, eingelegt werden.

Viersen. den 28. November2011

gez.
Thönnessen
Der Bürgermeister

als Wahlleiter

Abl. Krs. Vie.2011, S. 1156

Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Jahresabschluss zum 31.12.2009 des Abwas-
serbetriebes der Stadt Viersen

Gemäß $ 26Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht:

1. Feststellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes 2009

1.1 Die Bilanz desAbwasserbetriebes der Stadt
Viersen zum 31 122009 wird in Aktiva und
Passiva gleichlautend auf 50.044.591,54
ffestgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein
ausgeglichenes Ergebnis aus. Der Rat der
Stadt Viersen hat am 18.1Q.2011 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 2009 des
Abwasserbetriebes der Stadt Viersen festge-
stellt.

Abschließender Vermerk der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW:

Die GPA NRW ist gemäß S 106 GO NRW
gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes
Abwasserbetrieb der Stadt Viersen. Zur
Durchführ,ung der Jahresabschlussprüfung
zum 31 .12.2008 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschafts-
beratung AG, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 09.11.2011 den
nachfolgend dargestellten uneingeschränk-
ten Bestätig ungsvermerk erteilt:

,,Wir haben den Jahresabschluss - beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowieAnhang - unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lageberichtdes Eigen-
betriebs Abwasserbetrieb der Stadt Viersen,
Viersen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die
Buchführung und dieAufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen der
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter des Betriebes. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Ein-

1.2

1.3
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beziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach $ 317 HGB und $ 106 GO NW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (lDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Betriebes
sowie die Erwartungen über mögliche Feh-
ler berücksichtigt. lm Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen ge-
setzlichen Vertreter des Betriebes sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den deutschen
handelsrechtlichen und den ergänzenden
landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Betriebssat-
zung und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von derLage des Eigenbetriebes und
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar."

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wl BERA
Wirtschaftsberatung AG ausgewertet und
eineAnalyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine
Ergänzung gemäß $ 3 der Verordnung über
die Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den23.11.2011

GPA NRW
Abschlussprüfung - Beratung - Revision
lmAuftrag
gez. Helga Giesen

2. öffentliche Auslegung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden
ab sofort bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses während der Dienstzeiten der
Stadt Mersen, Fachbereich Bauen und Umwelt,
Zentrale Bauverwaltung, Bahn hofstr. 23, 4'17 47 !y'ter'

sen, 1 . Etage, Zimmer 129, zur Einsicht verfügbar
gehalten.

Viersen. den 28.11 .2011

Stadt Viersen
Der Bürgermeister

In Vertretung
gez.:Zenses

Technischer Beigeordneter

Abl. Krs. Yie.2011, S. 1156
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Entgeltordnung der Stadt Viersen für das Stadtarchiv vom 29.11.2011

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des $ 41 Abs. 1 Buchstabe i) der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.

NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletztgeändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S.

539), in seiner Sitzung am28.11.2011folgende Entgeltordnung der Stadt Mersen für das Stadtarchiv
beschlossen:

S 1 Allgemeines

Für die lnanspruchnahme der im Nachfolgenden bestimmten Leistungen des
Stadta rch ivs Viersen werden Entg elte erhoben.

Die Verbreitung des Archivguts in jedweder Form durch Dritte ist ohne Genehmigung des
Stadtarchivs Viersen unzulässig.

S 2 Leistung

Es werden folgende Entgelte erhoben:

1. Bearbeitungsentgelte

1 .1 Schriftliche Auskünfte einschließlich der dazu erforderlichen
Ermittlungen je angefangene Viertelstunde der aufgewandten
Arbeitszeit

10.00 Euro

1 . 2. Speicherung von digitalisierten Archivgut
1.2.1 Speichern auf CD-Rom oder USB
1 .2.2 Bereitstellen eines CD-Rohlings

2. Ausführung reprografischer Arbeiten

2.1 Für dieAnfertigung von Fotokopien werden erhoben:
2.1.1 je Seite DIN-A 4
2.1.2 je Seite DIN-A 3

2.2 Anfertigung von Readerprinterkopien von Mikrofilmen
bzw. - fiches im Format DIN A3 und A4
2.2.1 je Seite DIN-44
2.2.2 je Seite DIN-A 3

2.3 Fototechnische Arbeiten
2.3.1 je Seite DIN-A4 Fotoausdruck
2.3.2 je Seite DIN-A 3 Fotoausdruck
2.3.3 Abfotografieren vonArchivgut durch den Benutzer

mit eigenem Apparat in den Archivräumen pro Bild
(Hierdurch wird kein eigenes Verwertungsrecht
an der Reproduktion enrvorben.)

2.3.4 Scan von Archivgut durch Archivpersonalje Bild

3. Wiedergabe von Archivgut

2,00 Euro
2.00 Euro

0,50 Euro
1,00 Euro

1,50 Euro
3,00 Euro

2,50 Euro
5,00 Euro

0,30 Euro
2.00 Euro

1 158



Für die Wiedergabe von Archivgut, die nicht ausschließlich wissenschaftlichen oder
schulischen Zwecken dient, ist zusätzlich ein Entgelt für Nutzungsrechte zu entrichten:

Publikationen im Druck oder in anderen Vervielfältigungs- und
Verbreitungsformen zur einmaligen Verwendung gemäß genehmigten
Benutzungszweck je Reproduktion bei einerAuflage von

- bis zu 1.000 Exemplaren 15,00 Euro
- bis zu 5.000 Exemplaren 30,00 Euro

i, :::ffi ,, * :n:Tfj?ffi 
", 

ü '",,,ffi il !or,," n,a u sg a be n

werden wie neue Publikationen behandelt.

Bei gleichzeitiger Publikation im Druck und auf digitalen Träger, z.B. CD-ROM, wird für
letzteren ein Nachlass von 50 % auf die Gebühr der gedruckten Ausgabe gewährt.

4.Auslagen

Die bei der Nutzung vonArchivgut anfallendenAuslagen (2.8. Verpackungen,
Postgebühren, Versicherung) werden in Höhe ihres tatsächlichen Anfalls berechnet.

5. Befreiung

Von der Erhebung von Entgelten kann abgesehen werden, wenn

a) die Benutzung des Archivs wissenschaftlichen oder
ortsgeschichtlichen Zwecken dient,

b) dies zur Vermeidung sozialer Härten oder aus anderen
Billigkeitsgründen geboten erscheint,

c) die Wiedergabe von Archivgut im Interesse der Stadt Viersen
tiegt.

Die Entscheidung im Einzelfall obliegt dem Stadtarchivar oder den von ihm
beauftragten Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs.

S 3 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachunosanordnung :

Die vom Rat der Stadt Mersen am 28.11.2011 beschlossene Entgeltordnung der Stadt Mersen für das
Stadtarchiv wird hiermit gemäß $ 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit $ 4 der
Bekanntmachungsverordnung und $ 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt
gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Entgeltordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

2. diese Entgeltordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet
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oder

4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mersen vorher gerügt und
dabeidie verleEte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnetworden, die den
Mangelergibt.

Mersen, den29.11.2011

gez.
Thönnessen

Bürgermeister

Abl. Krs. Me. 2011, S. 1158



Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Sechste Anderungssatzung zur Satzung der Stadt Viersen über die Erhebung von
Verwaf tungsgebühren vom 29.11.2011

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des $ 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW.
2023),zuletztgeändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S.539), und der SS 1, 2, 4
und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober
1969 (GV. NRW. S. 712ISGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni2009 (GV.

NRW. S.394), in seinerSitzung am28.11.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikell

Der Gebührentarif zur Satzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren vom
07.06.1988, zuletzt geändert durch Fünfte Anderungssatzung vom 26.09.2002, wird wie folgt
geändert:

Die Tarifstelle ,,11. Besonderer Teil - 1. Stadtarchiv" wird ersatzlos gestrichen. Die Nummerierung der
nachfolgenden Tarifstellen verschiebt sich entsprechend.

Artikelll

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachunosanordnung :

Die vom Rat der Stadt Viersen am 28.11.2011 beschlossene Sechste Anderungssatzung zur Satzung
der Stadt Viersen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren wird hiermit gemäß $ 7Abs. 4 und 5 der
Gemeindeordnung in Verbindung mit $ 4 der Bekanntmachungsverordnung und $ 16 der Hauptsatzung
der Stadt Viersen öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
(öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

2. diese Anderungssatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

3. der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet
oder

4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 29.11.2011

gez-

Thönnessen
Bürgermeister

Abl. Krs. Me.2011, S. 1161
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Neunte Anderungssatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Viersen vom 29.11.2011

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des $ 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW.
2023), zuletztgeändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. 5.539), und der SS 1, 2, 4, 5
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (lGG) vom 21. Oktober
1969 (GV. NRW. S. 712|SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV.

NRW S. 394), in seiner Sitzung am28.11.2011 folgende Satzung beschlossen:

Art. I

Der Gebührentarif zur Satzung für die Stadtbibliothek Viersen vom 16.07.1990,zuletAgeändert durch
Satzung vom 18.12.2008, wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgende neue Tarifstelle 4.4 eingefügt:
,,Ausleihe und Leihfristverlängerung eines Konsolenspiels aus dem
Konsolenspief-Angebot 2,00 EUR'

2. Die bisherige Tarifstelle 4.4wirdTarifstelle 4.5.

3. Es wird folgende neue Tarifstelle 6.5 eingefügt:
,,bei einem Konsolenspielje angefangenem Ötfnungstag 0,50 EUR"

4. Die bisherige Tarifstelle 6.5 wird Tarifstelle 6.6.

Art.ll

Diese Anderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachunqsanordnuno :

Die vom Rat der Stadt Viersen am 28.11.2011beschlossene Neunte Anderungssatzung zur Satzung für
die Stadtbibliothek Viersen wird hiermit gemäß $ 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit
g 4 der Bekanntmachungsverordnung und $ 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt
gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
(öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenesAnzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,
2. diese Anderungssatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
3. der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet

oder
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen. den 29.11 .2011

gez.

Thönnessen
Bürgermeister

Abl. Krs. Me. 2011, S. 1162
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1.

2.

Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Bestellung zur Schiedsperson und zur
stellvertretenden Schiedsperson im
Schiedsamtsbezirk | ( Stadtteil Viersen-Nord)

Die am 18.10.2011durch den Rat der Stadt Viersen
erfolgten Wahlen

der Frau Theresia Klanten, wohnhaft Vogteistr.
47 , 41747 Viersen, zur Schiedsperson für den
Schiedsamtsbezirk I in der Stadt Viersen,
des Herrn Klaus Gedtke, wohnhaft Rotdornweg
48, 41747 Yiersen zur stellvertretenden
Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk I in
der Stadt Viersen.

sind am 24.11.2011 durch den Direktor des
Amtsgerichts Viersen bestätigt worden.

DieAmtszeiten von Frau Klanten und Herrn Gedtke
laufen beide vom24.11.2011 bis 23.11.2016.

Die Sprechstunden für den Schiedsamtsbezirk I

(Stadtteil Viersen-Nord) können telefonisch unter
der Tef efon-N u m mer 021 621 30002 (diensta gs bis
freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr) vereinbart werden.

Viersen. den 30. 1 1.2011

gez. Thönnessen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie.2011, S. 1163
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

EINLADUNG

Sitzung:
Sitzungstag:
Sitzungsort:
Beginn:

Rat der Stadt Viersen
20.12.2011
Sitzun gssaal i m Foru m, Ratha usm arkt 2, 417 47 Viersen
18.00 Uhr

Tagesordnung:

Ötfentliche Sitzung:

1. Bestimmung eines Schriftführers

2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates am28.1'1.2011

3. Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE vom 26.09.2011;
hier: Anderung/Erweiterung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Viersen und dieAus-
schüsse - Einführung einer Bürgerfragestunde
-Vorlage Nr. FB 10lllV016l11-

4. Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE vom 26.09.2011:
hier: Einrichtung eines Viersener Rats-TV's
-Vorlage Nr. FB 10lllll019l11-

5. Umbesetzung von Ausschüssen
-Vorlage Nr. FB 10lllll02'1111-

6. Ausführung des Haushaltsplanes 2010'
hier: Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen nach $ 82 GO NRW im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2010
-Vorlage Nr. FB 20111029fi1 -

7 . Übersicht über die auf das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Haushaltsermächtigungen
-Vorlage Nr. FB 20lll028l11-

8. Ausführung des Haushaltsplanes 2011;
hier: Leistung vonAufwendungen/Auszahlungen nach S 82 GO NRW im Rahmen der vorläufigen
Haushaltsführung und Anderung der Dringlichkeitsliste durch den Bürgermeister
- Vorlage Nr. FB 20lll027l11 -

9. Ausführung des Haushaltsplanes 2011;
hier: Leistung vonAufwendungen/Auszahlungen nach S 82 GO NRW
-Vorlage Nr. FB 20111030111-

10. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes;
hier: Einsatz und Finanzierung der Schulsozialarbeit
-Vorlage Nr. FB 501V016111-
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11. Soziale Stadt Südstadt Viersen
Richtlinie der Stadt Mersen über die Gewährung von Zuwendungen zur Neugestaltung von Fas-
saden, Dächern, Haus- und Hofanlagen (Hof- und Fassadenprogramm Südstadt)
- Vorlage Nr. FB 60111047l11 -

12. Bebauungsplan Nr. 23-4,,Solferinostraße" in Viersen
- Beschluss über die Aufstellung gem. $ 2 Abs. 1 BauGB -
-Anordnung der Umlegung gem. $ 46Abs. 1 BauGB -
-Vorlage Nr. FB 60111067l11 -

13. a) Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Märkte (Produkt
02.02.02)tür das Jahr 2012

b) Zwanzigste Anderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld

- Vorlage Nr. FB 30/,1021111 -

14. Gebührenbedarfsberechnung 2012und Erläuterungsbericht für die kostenrechnende Einrich
tung Produkt 02.05.02 - Rettungsdienst

-Vorlage Nr. FB 37111004111-

15. a) Gebührenbedarfsberechnung fürdie kostenrechnende Einrichtung Obdachlosenunter-
kunftAn der Josefskirche 34 in Viersen (Produkt 05.01.04) für das Jahr 2012

b) Fünfzehnte Anderungssatzung zur Satzung über die Benutzung und die Gebühren der
ObdachlosenunterkunftAn der Josefskirche 34 in Viersen

- Vorlage Nr. FB 40llll012l11 -

16. a) Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime der
Stadt Viersen (Produkt 05.01.03) für das Jahr 2012

b) Vierundzwanzigste Anderungssatzung zur Satzung über die Benutzungsgebühren für die
Über gangsheime der Stadt Viersen

-Vorlage Nr. FB 40llll013l11-

17 . a) Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Entwässerung und
Abwasserbeseitigung (Produkt 11.01.02) für das Jahr 2012

b) Erlass der Dritten Anderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abwasserge-
bühren der Stadt Viersen vom 21.01.2009 in der Fassung der Zweiten Anderungssatzung
vom 15.12.2010.

- Vorlage Nr. FB 80/,1020fi1 -

18. a) Gebührenbedarfsrechnung für die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe (Produkt
13.02.01) für das Jahr 2012

b) Erlass der Fünfzehnten Anderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt
Viersen

- Vorlage Nr. FB 80111022111 -

19. Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung und
Winterwartung (Produkt 12.01.06) für das Jahr 2012
- Vorlage Nr. FB 80lll024l11 -

20. a) Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende EinrichtungAbfallwirtschaft (Pro-

dukt 11.01.01) für das Jahr 2012

b) Erlass der Zwölften Anderungssatzung zurAbfallgebührensatzung der Stadt Viersen

- Vorlage Nr. FB 80111025111 -

21. Anfragen
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22. Beschlusskontrolle
Alle Beschlüsse wurden wie vorgesehen umgesetzt.

23. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung :

l. Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Rates am28.11.2011

ll. Beteiligungsangelegenheiten
-Vorfage Nr. FB 20illl31l11 -

lll. Beschlusskontrolle
Alle Beschlüsse wurden wie vorgesehen umgesetzt.

lV. Verschiedenes

V. Mitteilungen aus der nichtöffentlichen Sitzung an Dritte

Viersen, den 06. 1 2.201 1

gez.
Thönnessen

Bürgermeister

Abl. Krs. Me. 2011, S. 1164
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Richtlinie der Stadt Viersen zur Vergabe von Zuwendungen für bewohnergetragene
Aktivitäten im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadf'für die Viersener
Südstadt

Präambel

lm Rahmen des Programms,,soziale Stadt NRW" will die Stadt Viersen die aktive Mitwirkung der
Bewohner, freier Träger, Betriebe und Initiativen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des
lntegrierten Handlungskonzepts für die Viersener Südsfadf - Perspektive Südsfadf: grün, urban,

kreativ - fördern.

lm Rahmen eines gebietsbezogenen Verfügungsfonds sollen damit zeitnah Projekte ermöglicht
werden, die der Realisierung der Ziele des Handlungskonzeptes - insbesondere derAktivierung der
Beteiligten im Stadtteil und deren aktiver Mitwirkung - dienen.

1. Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen der Richtlinien

Die Richtlinie gilt für die Viersener Südstadt, deren Grenzen im Integrierten Handlungskonzept
beschrieben ist und durch die Anerkennung des Landes NRW als Gebiet der Sozialen Stadt gefördert

wird. Der Geltungsbereich ist derAnlage zu entnehmen.
Die Richtlinie basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen

' S 171 e Baugesetzbuch (BauGB)
. Nr. 17 der Förderrichtlinie Stadterneuerung des Landes NRW vom22.10.2008
' Nr. 12 WG zu $ 44 LHO NRW. Allgemeine Nebenbestimmungen fürZuwendungen zur Projektförderung (AN-Best-P)

2. Gegenstand der Förderung

2.1. Der inhaltliche Geltungsbereich dieser Richtlinie bezieht sich auf Maßnahmen bzw. Projekte,
die geeignet sind, die Ziele der Stadtteilentwicklung im Programmgebiet bekannt zu machen,
Bewohner und Organisationen bei der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Ziele zu aktivieren
und sie bei der Realisierung der Ziele zu unterstützen. Die Förderung dient der Finanzierung von nicht

durch andere Mittel gedeckten Ausgaben und soll damit die Durchführung von Klein- und

Kleinstmaßnahmen und Projekten im Handlungsraum und für den Handlungsraum gewährleisten. Alle

Projekte müssen einen eindeutigen Bezug zur Südstadt haben bzw im Handlungsraum wirken.

2.2. Es werden folgende inhaltliche Kriterien zur Beurteilung der Projekte vorgegeben: Jedes
vorgeschlagene Projekt soll zumindest zu einem der folgenden Punkte einen Beitrag leisten:

A GrundsätzlicheZielsetzung:
' Verbesserung des lmage des Gebietes (Außenwahrnehmung und Innensicht)
. Aufwertung des Gebietes (sichtbareAufwertung öffentlicher Räume und sichtbarer Gebäude)
. Förderung des Engagements vonAkteuren im Stadtteil(Bewohner/innen, Gewerbetreibende,

Eigentümer/i nnen etc. ).

Inhaltliche Schwerpunkte liegen insbesondere in folgenden Bereichen:
Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit
Steigerung derQualität der Umwelt
Rahmenbedingungen für lokale Ökonomie
Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen sowie Integration von Migrantinnen
und Migranten
Stadtteilkultur
Freizeitgestaltung
Verbesserung der sozialen Infrastruktur und (Weiter-) Bildungsmöglichkeiten
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Projekte im Rahmen dieser Richtlinien sollen mindestens je einem Zielbzu.Inhaltsbereich ausA und
B zugeordnet werden können. Projekte, die mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen, sind explizit
gewünscht. Bei Mittelknappheit werden die Projekte priorisiert, die mehrereZiele verfolgen oder die
mit weiteren beantragten Projekten in engem inhaltlichen und organisatorischen Zusammenhang
stehen.

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger für Maßnahmen nach diesen Richtlinien kann jede natürliche oder juristische
Person sein.

4. "Südstadtkonferenz"

4.1. Für das Gebiet der Viersener Südstadt wird eine "Südstadtkonferenz" gebildet, dieAkteure aus
dem Gebiet einbezieht. Bei der Zusammensetzung ist darauf zu achten, dass wichtige Themen
(Kultur, Jugend, Soziales, Ökonomie) und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nachAlter,
Geschlecht und kulturellem Hintergrund vertreten sind.

Die ,,Südstadtkonferenz" setzt sich zusammen aus:
. sieben Bürgern des Stadtteils bzw. im Ausnahmefall eine für den Stadtteil aktive Person,

' zwei Vertretern der Stadtverwaltung und

' dem Leiter des Stadtteilbüros Südstadt (ohne Stimmrecht).

4.2. Die,,Südstadtkonferenz" wird durch den Rat bestätigt.

4.3. Die Geschäftsführung der,,Südstadtkonferenz" wird vom Leiter des Stadtteilbüros Südstadt
wahrgenommen. Die Aufgaben der Geschäftsführung belaufen sich u.a. auf die Organisation des
Beschlussgremiums (Einladungen, Raumverfügbarkeit etc.), Annahme und Weiterleitung derAnträge
und Beratung der Antragssteller.

4.4. Die ,,Südstadtkonferenz" wird dreimal im Jahr - bei Bedarf und auf Verlangen von mindestens
drei seiner Mitglieder auch häufiger - einberufen.

4.5. Die,,Südstadtkonferenz" berät alle beantragten Maßnahmen und Projekte und entscheidet über
die Förderung von Dritten. DemAntragstellerwird Gelegenheit gegeben, sein Vorhaben selbst der
,,Südstadtkonferenz" zu erläutern. Die,,Südstadtkonferenz" entscheidet mit einfacher Mehrheit seiner
Mitglieder. Das Konsensprinzip wird angestrebt. Sofern über den Antrag eines Mitglieds entschieden
wird oder über den Antrag einer Organisation, der ein Mitglied angehört, nimmt dieses nicht an der
Abstimmung teil.

5. Verfahren

5.1. Ein Antrag auf Förderung kann von Dritten auf dem hierfür vorgesehen Antragsformular oder
formlos 14 Tage vor der jeweiligen Sitzung im Stadtteilbüro Südstadt bzw. bei der Stadt Viersen, FB

60 /1, Bahnhofstraße 23, eingereicht werden. FormloseAnträge sollen mindestens folgendeAngaben
enthalten:

' Antragsteller. Beschreibung des Vorhabens und räumliche Zuordnung zu dem Projektgebiet
' Kostenaufstellung/Finanzierungsplan. Eine Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und vor Erhalt des

Zuwendungsbescheids nicht begonnen wird. Eine Erklärung, ob derAntragsteller allgemein oderfür das betreffende Vorhaben
vorsteuerabzu gsberechti gt ist

' Sofern es sich um Maßnahmen handelt, die besonderer Genehmigungen bedürfen, eine
Erklärung, dass diese Genehmigungen vorliegen bzw. vor Projektbeginn erbracht werden

5.2. Das Stadtteilbüro Südstadt als Geschäftsführung prüft dieAnträge hinsichtlich ihrer inhaltlichen
und formalen Förderfähigkeit vor und legt sie der,,Südstadtkonferenz" zur Beschlussfassung vor.
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5.3. Die,,Südstadtkonferenz" entscheidet überdenAntrag und ggf. erforderlicheAuflagen,
Bedingungen, Befristungen.

5.4. Die Stadt Viersen prüft die Anträge entsprechend den Beschlüssen der,,Südstadtkonferenz"
materiell und formell und erteilt Bescheide. Für die Bestätigung der zweckentsprechenden
Verwendung gegenüber dem Land NRW ist die Stadt Viersen verantwortlich. Aus diesem Grund kann
sie eine Förderung verweigern, wenn eine Maßnahme /ein Projekt nicht den Zielsetzungen des
gebietsbezogenen Handlungsprogramms oder den Förderrichtlinien Soziale Stadt entspricht.

5.5. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen besteht nicht. Die Förderung erfolgt
im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und
der vom Land bewilligten Zuwendungen.

6. Art und Höhe der Förderung

6.1. Der Gesamtetat für Förderungen nach diesen Richtlinien richtet sich nach der Höhe der für
diesen Zweck vom Land bewilligten Zuwendungen und den Ansätzen im Haushalt der Stadt Viersen
(i.d.R. Bewohner der Südstadt x 5,€ p.a.)

6.2. Die Höchstgrenze der Förderung für ein Projekt liegt bei 2.000,- €. In begründeten Fällen kann
diese Höchstgrenze überschritten werden. Die Entscheidung triffi die ,,Südstadtkonferenz".

6.3. Förderfähig sind ausschließlich abgrenzbare projektbezogene Ausgaben, die belegt werden
können, soweit sie grundsätzlich nach Städtebauförderrichtlinien und den einschlägigen Vorgaben der
jeweiligen Bewilligungsbescheide des Landes an die Stadt Viersen anerkennungsfähig sind.
Der Zuschuss darf auch unter Berücksichtigung der in Absatz 6.4 beschriebenen fiktiven Ausgaben
nicht höher sein, als die tatsächlich durch Zahlungsvorgänge belegten realenAusgaben.

6.4. Für Maßnahmen von Dritten kann ein Zuschuss bis zur Höhe desAnteils bewilligt werden, der
im jeweiligen Zuwendungsbescheid des Landes NRW an die Stadt Mersen für diesen Zweck genannt

ist - dezeit voraussichtlich 80% der nachgewiesenen Ausgaben. Sofern sich der Fördersatz ändert,
wird eineAnpassung der Höhe derAnteilsfinanzierung vorgenommen. DieAnpassung wird jeweils

nach Rechtskraft des jeweiligen Zuwendungsbescheids bekannt gegeben.

6.5. Die Kofinanzierung darf nicht durch Mittelerfolgen, die ihrerseits aus Mitteln der
Städtebauförderung oder im Rahmen von EU-kofinanzierten Programmen eingeworben wurden.
(Verbot der Doppelfinanzierung)

7. Pflichten des Proiektträgers

7.1. Mit dem Vorhaben darf ohne schriftliche Bewilligung durch die Stadt Mersen nicht begonnen
werden.

7.2. Zu jedem Projekt ist in Abstimmung mit dem Stadtteilbüro Südstadt eine geeignete
Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. Grundsätzlich ist dabei auf die finanzielle Unterstützung durch
das Programm "soziale Stadt" und durch Finanzhilfen der Europäischen Union, des Bundes und des
Landes zu verweisen. Die dafür notwendigen Materialien (2.8. digitale Logos) werden durch die Stadt

Viersen zur Verfügung gestellt.

8. Auszahlung der Fördermittel und Dokumentation des Proiekts

8.1. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt grundsätzlich nach Nachweis der entstandenen
Ausgaben nach den Vorgaben der Stadt Viersen.

8.2. lst eine von der "Südstadtkonferenz" ausgewählte Maßnahme ohne Vorfinanzierung nicht
durchführbar, kann im Ausnahmefall auch eine Vorfinanzierung erfolgen.
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8.3. Die Abrechnung muss innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Beendigung des
Projekts oder der Maßnahme vorgenommen werden. Als Grundlage für dieAuszahlung sind zudem
die folgenden Unterlagen notwendig.. Ein Bericht über die Maßnahme/ProjekUAktion mit Fotos gemäß Vorgaben der

Geschäftsführung. BelegederÖffentlichkeitsarbeit. Eine vollständige Kosten- und Finanzierungsübersicht (Einnahmen/Ausgaben)
' Alle Originalrechnungen zu den Ausgaben. Angebote mit entsprechenden Preisvergleichen beiAusgaben über 1 .500 Euro

9. lnkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Viersen. 07.12.2011

In Vertretung
Gez. Zenses

Technischer Beigeordneter

Abl. Krs. Me. 2011, S. 1167
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Umleg ungsaus*huEs de r Sbdt W illbh UR.Nr. {1/2O11-

Umlegungwerfahen Hr. ?2 "l(refuHerStr. / Parlstr." im SHthilWillbh

EeEi.Erlrueb&o.s

deE Umlegunqste*h uss der SHt W illbh

t.

Umlegungsbesch luss

Der Eat der Shdt VVillbh odrete am 26. April 1f,05 die Umlegurg fürden Gelturgsbeebh des
Bebauungsphres Hr. 59 W ,,Sirdl. lGttmrin+Esser-Str," in Willioh der SHt Willbh gemäß $ 4E deE
Baugesefubrrhes an.

Dengemäß ffi der Umlegungmus*huss der SHt Willioh in *imr Situng am 26. Hotr. 2011
folgerden Be*hlr.rss:

Gemäß $ 47 des hrlge*tzbustes (huGB! in der Freurg der Belanntmohurg tmm 2$. Sept.
2m4 (BGBI. L S. 24141. in der dereit gültBen Fwurg. ,+ird #s Umlegurg*efihen Hr. 22
"Kefelder Str. / Padcstr." im Geltungsberebh des Bebauungsphres Nr. 59 W im Shdtteil l/Villic.h

eirgeleiht

hs Umlegurgsverfahen betffi die Grundstüohe:

€emarkung Willbh, Flur 17, Fluetüo.he Hr.213,214,215,217,?fr,1731. 1ü53. 2214 und 2215.

Der Umlegurg*uswhnss bet*rlt sbh rlor, im Lauft des \brfahere üs Umlegurgqgebiet zu
unhrbilen ader Teilumlegurgqgebieh wieder ar einem einteitlbhen Umleguqqgebiet
zu=tmmenzufaE*n. falE sbh dies= im Intees* eirer möglbhst rä*lEn und eibungsb*n
Ah+iaklung der U mlegung als arrrerkmäßig er,+ei*n *llt.

il.

Öffentliche Auslegung der Bestan dekarte und des Begtand werzeichnisses

Die Besbndskarte und dr BeEbndsvereFhnb - letrteeE ohne die im Grurdbuoh in Abt. ll
eirgetragenen Lasten und Be+'hdnkurgen -,4'elden geffäß $ 5E huGB in derZeit wm

19.12.20{ I bis ein*hließlbh 16.U1.2012

bei der Ge+hätt=stelle des Umlegurg*us*hr.e*s der SHt Williih in 47ü77 Willbh-Heeten,
Teohni*.hes Rathaus, Roth,.r.eg 2, Eimner 114, ar.egelegt und lonnen trährend der mohfrolerd
aufueführEn Dieretsturden wie io!t eirpeehen ,,r.erden:

hnonbgs, dienshgs und donreshgE rron 06.ff1 U hr bis 16.ffi Uhr
mih.r'oots
fei@s

rron 06.fi1 Uhr bls 17.00 Uhr
mn 06O0 Uhr bis 12.S1 Uhr.

Die Beshrdskarüe'.rreist die bbtedqE Lage urd Form der Grundstüahe und die damuf befidlbhen
Gebäude aus und beebhretdie Elentümer.

In dem BeEhndsrelebhnis sird die Grurdstüoloe unter Berennurg iher im Grundbtrh
eirgetragenen E[entrnet die grundbrrh- und lGffirmäßbe Eenbhnung, die €niße urd die im
Liagen*.hfElqhsEr angegebene Hutsurgmrt der Grurdstüohe unt=r Angnbe tron Straße urd
Har.Enumrrer swie in den EinelaHen die im Grurdbuoh in Abt. ll eingef4enen Lrten urd
Be*'hünkurgen aufteführt.
Die Eirebht in du Beshrdsverebhnb i=t jedem geshttst, derein beeolrt$tes lnteeese darlegt
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ilI.
B eteiligte am U mlegungsverfahren

Am U mleg ungwe rfa he n si rd naoh $ 46 deE Bauge*tsb tphes befie iligtt:

1. die E[entirnerder im Umlegungqgebietgelegenen Grundstiio]oe,
2. die Inhaber eires im Grundbr-ph eingt4enen oder duph Eintragurg g=bherhn Reahb an

eirem im Umlegungsgebiet glegeren Grurdstüok oder an einem üs Grurdstiok
behstenden Reoht

S. die lnhabereines nbht im Grurdbuah eirgetrqenen Reoht=an dem Grundüokodereirem
dw Grundstüok behshnden Recht, eires Arepruotes mit dem Reoht atJ EetriaJlung äus

dem Grurdstiok cder eires persönlbhen Reshts. üs zum Er'+erb, zum BesiE oder zur
NuEung des Gnrndsü.rohes bererhtfit oder den Verp,flbhtefien in der Nutalng des
Grurdstüohes be*hdnH.

4. die ShdtWillbh.
5. unterden Voraussefuurgen des$ 55 AbE. 5 die Bedarfsüäger urd
E. die Ershließungstd[er.

Die zu Ziffrer.3 bembhreten Persnen r.reden zu dem Zeitpunkt BetsilbE. in dem dieAnretsurg
ihes Reehtsder Umlegungnstelle zugeht Bb zur Be*hlussfreurg überden Umlegungsphn i=t die*
moglbh. Beshten Z,*,eihl an eirem argemeHeten Reolrt. * wid die Umlegungsstelle dem

AnmeHenden unveraiglbh eine Frist zur Ghubtsftnwhurg *ines Reotrt= etaen S 46 Abs. S

BauGB!. Hwh fruahüem Abhuf die*r Frist bt er bis zur Ghubhaftrmohurg *ims Rerhts niottt

mehr bebiligt.

lv.
Rechtliche Wirkung der Bekanntmachung

Von der Bekanntrmshung die*s Be*hh.e*s bb zur Bekanntnwhung des Umlegungphres moh $
7{ BauGB dürfun im U mlegurgsgebiet nur mit*hriftlbher Gerehm[ung des Umlegurgaus*hus*s

1. ein Grundstüok gebilt oder VerfügungEn über ein Grudstüok urd über Reohte an eirem
Grurdstüok gtmftsn oder \beinbarurgen abge*hlen tr'eden. duph die einem arderen
ein RE#trt zum Err.r,erb, zur NuEung cder Bebauulg eines GrundstÜohes oder
6rurdstüolcsteil= eirgeräunrt wid oder huhsten neu begründet geändert cder aufgehoben
,.retden:

2. erteblbhe Veürderungen der ErdoberfEiote oder qre+ntbh ,aert=tsBerrde mnst[e
Veä nde ru rgen de r G ru rdstüeke lF tgeno mrTE n,rr.e den :

.3. nblrt gerehmlurg+. zr.stimmurg+.oder aneigeg,fliotrtpe. aber tr,ert=tslerrde baulbte
Anhgen enbtrtetoder,rr.ertsteigemde Anderurgen *lolerfuihgEn voqenomfiEn vreden;

4. genehmBung-. anstimmung+ oder are[epflbhtge bauliole Anhgn enbhtEt cder
geärdert'+.eden.

Vortraben, die wrdem Inkmftbrefien dieerVeränderurgEspere bauealrtlioh genehmlt trtnden sird
oderaufirurd einesardercn baureehtlbhen Verfahrere zulirssB sird. Untertnltungarbeihn urd die

Fortführurg einer bbherauqgeübten H utsurg rrr.erden wn derVeänderurgsspere nbht berÜhrt.
Für die in I ar.rfgeführhn GrundEtüshe stetrt der Sbdt Willioh ein Vorlor.fseoht beim l6tf wn
Grurdstüehen zu ($ 24 Ab6. I Hr.2 BauGB].

V.
Anmeldung von unbekannten Rechten

Die lnhaber wn Rephten, die niaht aus dem Grundbrrh eeiohtlbh sind. aber zur Beteilpurg am

Umlegungrrefihren beeotrt[en, r+rerden arrfteiordert, die* Reohts inneilalb einee MonaE,
beginnerd mit dem Tage, der auf den Tag der Belanntnaohurg folgü, bei der Ge*häiftsstelle des
Umlegungsaus*hus*E der Sbdt Willbh in 47677 WillFh-Heer*n, T*hni*'hes Rathaus. Rothö'eg 2,

Zimner {14, anzuneHen.

Weden Rerihts eet nwh Abhuf dieer Frist angeneHet oder naoh Abhuf der in $ 46 Abs. S huGB
ge*tzten Fri=t ghubtaft germotrt, m muß ein Bereshligt=r die bbherpen Verlardlurgen urd
Fesbetsungn gEgen sbh gehen Hn, '.r.enn der Umlegungaus*huss dies bestimmt
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Die lnhaber wn nblrt im Grurdbrrh eingetegeren Rec.hte müen die Wirlturg eires \ttrr der
AnmeHung eingetretreren Frishbhufs ebenm gegen sbh gelhn len ,+ie die BefreilBten. denen
gegenüber die Fri=t duloh Belenntn*hung des Ver,+qltrngmktes zrctst in Latf qesE*zt,rrorden ist

vt.
Vorarbeiten auf dem Grund stü ck

E!entüner urd Besiber haben gemäß $ ?Dg BauGE zu dulden, dw Beauftrqte der zusttnd[en
gehArde zurVorbeeilung derwn ihnen n*h dem huGB zu tedierden ltlhßnahnen Grundstibke
beteb n u nd Vermess unge n, Ab rm rku rgen cder ä h nliote Arbe iEn au=uf ü he n.

vll.
Rec htsbe h elfs be le h ru n g

Dieser Umlegurgsbe*hlr.rss rmm 28.11.ä]11 qrrid im Ambbhü des Klei*s Vier*n in der Atlqgahe
vum 15.122011 belonnfiemwht Die Belanntnrhung ist mitAblauf des 15.12.2011 volbogen.

Die+r Be*hluss lenn nur durh Antrag auf gerbtrtliote Enboheilurg argefioctrbn ,+erden. Über
den furtrag enboheidet üs Lan{gerbht Diis*Horf, Kamner für Bauhrd*.hen. Der Antrq i=t

*hriftlbh oder zur Niedesshrift binnen 6 Wmhen seit der Felanntm*hung bei der Ge*häftsstelle
des Umlegurgmus*hus*s der Shdt Willbh in 47677 Willh.h-Heer*n, Teohnbotes Rattnts,
Fnfr,.r.eg 2, Zimmer 114 einalebhen. Falb die Fdst duruh üE Vel*huHen eines Bevollmäoh{igEn
rersäurnt,.r.elden mllte, würde deE*n Vel*huHen dem Bermllmibhtiprden zr.geeohnet'.rerden.

Der furtrag muss den Be*hlr.es bembhren, gegen den er sbh rFhbt. Er sll die ErltEirung,

in,+ierrreit der Be*hluss anpimhten wid, urd eiren bestimmten Antr4 enhalten. Er sll die
Grurde mwie die Tatsoten urd Be,rr.elEmithlangeben. die zur Re*itrtfurligurg desAnt4es dieren.

Auf $ 2U Abs. 3 des hugeseizbrrh= in der Heufassung wm äf . Ar.rgust 19S/ -EGBI. ltrum 0ü.

September 19S/- urd $ 7d Zivilpmffidnu4l -ZPO- -Anraral{s,r,eng wid hingewie*n,

Willbh. 26. Hov.2B11
Ser!blsihrde
gez. Khus lvlüller
Kei*bereohtsrat

Az.: 1U411-22/B-

L.S.

Abf . Krs. Me. 2011 ,5.1172
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Amtsgericht Viersen

Bekanntmachung

Der Kreis Viersen hat am 08.08.2011 beantragt,
für das bisher nicht gebuchte, in der Gemarkung
Waldniel liegende Grundstück

Flur 82, Flurstück 59

das Grundbuch anzulegen und den Antragsteller
als Eigentümer einzutragen.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht
Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist
von einem Monat - vom Tage der Veröffentlichung
an gerechnet - beim Amtsgericht Mersen, Dülkener
Straße 5, 417 47 Mersen, angemeldet und glaubhaft
gemacht werden. Anderenfalls kann lhr Recht bei
der Anlegung nicht berücksichtigt werden.

Viersen. 23.11.2011

Amtsgericht
gez.: lx

Rechtspfleger

Abl. Krs. Vie.2011. S. 1175

Amtsgericht Viersen

Bekanntmachung

Der Kreis Viersen hat am 15.08.2011 beantragt,
für das bisher nicht gebuchte, in der Gemarkung
Waldniel liegende Grundstück

Flur 70, Flurstück 41

das Grundbuch anzulegen und den Antragsteller
als Eigentümer einzutragen.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht
Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist
von einem Monat - vom Tage derVeröffentlichung
an gerechnet - beim Amtsgericht Viersen, Dülkener
Straße 5,41747 Viersen, angemeldet und glaubhaft
gemacht werden. Anderenfalls kann lhr Recht bei
derAnlegung nicht berücksichtigt werden.

Viersen. 24.11.2011

Amtsgericht
gez.: lx

Rechtspfleger

Abl. Krs. Vie.2011, S. 1175

Amtsgericht Viersen

Bekanntmachung

Der Kreis Viersen hat am 17.08.2011 beantragt,
für das bisher nicht gebuchte, in der Gemarkung
Waldniel liegende Grundstück

Flur 84, Flurstück 24

das Grundbuch anzulegen und den Antragsteller
als Eigentümer einzutragen.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht
Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist
von einem Monat-vom Tage derVeröffentlichung
an gerechnet - beim Amtsgericht Mersen, Dülkener
Straße 5, 417 47 Mersen, angemeldet und glaubhaft
gemacht werden. Anderenfalls kann lhr Recht bei
derAnlegung nicht berücksichtigt werden.

Viersen. 28.11.2011

Amtsgericht
gez.: lx

Rechtspfleger

Abl. Krs. Yie.2011, S. 1175
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, :'
dar Ja6d grnocüenschtfren $n hl+{hehn

f d3l f:nls$üryflenigJeqpn'rurlgtn Ue.gtrnal*Srh*tg*hxr' "tqädb*äirt# t,und il gartiffishn in Aur
SlitrJt l'\rillidt €m ä4. und 3fr. l.lnu*rnhef ?rf,11 va*rden tre$chlfcsen:

1. [r;e Jahr+*ruhnungen fttr dfls G*uch6{lsjuf*r It x 1

ä üi6 Hauahsltsstän,ß wd -.entsungen f[f dä$ üeedrathjahr lUlZ';. üix Jagrjpac.hh€r{e,hr*ürspräne tbr d** G+*Cltltt:qaf,r düi3

S e racl b(}sidfinätdn Unerugrn l'ngen zur Hrrsrstrt€hr*: ,in der Xelt wfir 16. De*müer äEf I triE eum
3x. DeeAoit ?nll gnorhf qgtish,'rÄllrrild oei Di"n$iift,rrsürt iä.süiiläR;ttll li'ifi;i;" \n#*ä1" 'Itutgtgeh*ude Sqh,iet|;ifisr,,#l.6pAar;,6f Statüritbüra, offentltch aus::::.:.: 

:, . ' ::. i

''

'Äi llish " $duerbohr, aen t s. niiimuur gsl r

!''{Je. t!€rtens gsr. Sffir4g' '

vorairs#nqJ+f dösV$rdsndes v*t*ihxrrder deE \rqr5trffitlt#
cns Besill{ss ä dec BEei*€{l *l

Abl. Krs. Vie.2011, S. 1176
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8*lraRntn*ehung

drr üemotndar+erhe l'{iederfirüchtsrr GmbH
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Uttilqre Frufung hat aru kainsn Hinurrmndunrgen üsfihn,

Flnuh unserer &eur-tgitung aut*rund der bei der Prufurrg ge,rr,ünn€flen Efk*nmnis* *r,tupri*tt
der Jahrc*ah*cfrlus$ den'6**tali*fr*n Varechritten und derr ergänz*nden Sa*irnmungen

des Ge.sells*haft*ver{raB$ und vermiftelt unrer H+*tfitung der ünindeetaä r:rdnungtmäßiger

ffiuchf(ihnmg *in d*n tatsr{chtich*n Verhaltni*c** *ntoprcrhend Bild der Vefmng*rrn-, fi-
r$änx* HnS tar:ägs.lege c*r #essllsuhafi. üer La$*h*rri*ht stsht in Eint*teng mit denr .lähr*s-
*bs*hlu*e, uimittelt insgasarr* etn zutmtfentigs tsild van d*r Lage der Eesellechaft und s{*ltt

die Chancer r.lnd Fisilcen dsr zukßrrftigen Entnicklung zutreffeneJ rJer.

llten vorntehenden Fr{ifurtgsherieh{.erxktten ü,rir in übereinntimmur$g rnit d*n äa*atdi*hen
vrrr*utrrift*n und den trrrrudaäta;n,ördnungsrfiätli#er geri+hterstgitrrq.bel Ähäctrfi.rs*pr,trrn-

g*n 1lß\,V FS 450).

ElnB Vsr'.rsenduns des ohen vriedergegebenen Ben$tigung*rreffrec{t€ ailßerhsf,bdieses Frp-

rLrngshelj*hte be'dc# un.serer va*rerig*n Eu*timrnung, Bei Veröfiantlir}tur1gen'üO*r Weiter-

Bar,* ,1es Jahre*ab*elrlFts€s unr['uderrI** Lagpb**r*ht$ in +iner uon der b*stätigten Fe*-

eütrg nh*reür?t+ndsn Fnrm {ein*Sl'rließ$ich der überse*Eung i* nndere,$prxshehl hrdeil ss

:uvCIr Hlntr eneuten $teltungrxäfirü,F,, s*fern triarbai uruser H+stähgungsvermerk eitiart oder

äuf u115g1s Frutung hin"gewiesen wirrl;auf $ 33,$ HGB nrid verwiesen.

Kret'El.G, den 31. ltd*rz I*1t

thb trsruhafldpnrtler grnhH ,, ,,. .

TJimßch flfr $prufu ngsge*el lschaft , Steuerheratung*gesellsch afi

Sfir. $r*firriH

\rdiirtschnfisrortrfur

6et. rvon,ästkärffh

t&lr'{sffieftfipr{}ferr

tJer Jahre*absdtluss *üffie d*r L,agebericht lreEen vol*.'Tage der Verüftentlichung eR eine

llJ*che lnng während rler Fien*tntunden bei der Sern+indewerke Niade{krüchf*n GmbH.

Dnr.n1s7,4|ütätr|iadgrknliu[rten,gil|.Hingi*htrtEftft1*Hu5'

t'liederkrüchfen, dsn 2fl Ncvernher Iü11

ga:. Hlenh

Kf rtt ; üesph *fteftl h 16r

gez. Rügale 1.,,

Tsh n . Ge*ült gftsftih'er

Abl. Krs. Vie. 2011. S. 1177
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früsä

Abl. Krs. Vie.2011, S. 1179
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*ffi KRETS
Amtsblatt fur vrensrrt

Herausgeber: Der Landrat des Kreiseg
Viersen - Amt für Personal und Organisation,
Rathausmarkt 3,4'1747 Mersen, Tel. (02162139 - '1027

E-Mail: Amtsblatt@kreis-viersen.de
EEcheinungswelse: Alle 14 Tage

Topographisches Landeskanenwerk:
Vervielf:lltigt und veröffentlicht mit Genehmigung
des Landrats des Kreises Viersen
- Katasteramt -
Bezug: Inklusive Versandkogten
Jahresabonnement: 48.00 EUR
Einzelabgabe: 1,20 EUR
zahlbar im voraus nach Erhalt der Rochnung
(Zu bestellen beim Herausgeber)
K{lndigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis
zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen.
Verantwortlich fllr den lnhalt: Landrat
Peter Ottmann
Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen

Kreis Viersen - Der Landrat- Postfach 100 762 - 41707 Viersen
Postvertriebsstäck - F 5565 B - Gebühr bezahlt
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